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Vonrort

Das Land Hessen beschäftigt sich seit lnkrafttreten des ersten Hessischen Ab-
fallgesetzes im Jahre 1971 an zentraler Stelle mit den Gefahren aus alten Müll-
ablagerungen. ln den Jahren danach wurden Tausende von gemeindeeigenen
Müllkippen geschlossen und durch genehmigte Anlagen ersetzt. Seit 1979 wer-
den Daten zu Altablagerungen in einer zentralen Datei bei der HLfU geführt. lm

Jahre 1986 hat das Umweltministerium im Einvernehmen mit dem lnnenministe-
rium in einem Erlaß ,darauf hingewiesen, daß wegen der möglichen Gefährdun-
gen Altablagerungen nicht bebaut werden sollen". Der Erlaß beschäftigt sich
auch mit der Notwendigkeit der eingehenden Berücksichtigung in der Bauleit-
planung. Es ist davon auszugehen, daß diese Warnung bei der Erstellung von
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen nachfolgend Beachtung gefun-
den hat. Tatsache ist jedoch, daß zahlreiche Bauten bereits auf Altablagerungen
erstellt waren und Wege gefunden werden mußten, mit den Gefahren umzuge-
hen. ln diesem Zusammenhang wird auf den Materialienband Nr. 21 der Lan-
desanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg ,,Sicherheitstechnische Maß-
nahmen auf Altablagerungen" verwiesen.

Mit der vorliegenden Schrift möchte die Hessische Landesanstalt für Umwelt die
mit der Raumplanung und mit der Altlastenbearbeitung befaßten Stellen, aber
auch die Baugenehmigungsbehörden und die gebäudeplanenden lngenieure
aufrufen, rechtzeitig und gemeinsam Probleme anzugehen. Es werden Beispiele
in der Schrift aufgezeigt, wie durch eine differenzierte Nutzung, z.B. Anlegen von
Parkplätzen auf Flächen mit höherer Gefahr und das Anordnen von technisch
aufwendigen Gebäuden auf relativ sicheren Flächen, Altablagerungen durchaus
in eine Flächenbewirtschaftung integriert werden können. Die Schrift enthält kei-
ne Rezepte für Erstellung von Gebäuden auf Altablagerungen.

Die vorliegende Schrift wurde zusammen mit der Landesanstalt für Umwelt-
schutz Baden-Württemberg erarbeitet und finanziert. Sie wird deswegen von
dort mit gleichem lnhalt herausgegeben. Erfahrungen aus der Anwendung die-
ses Handbuches sollen in einer Fortschreibung Eingang finden. Die mit der vor-
liegenden Schrift ausgelösten Diskussionen in der Fachwelt und die damit ge-

machten Erfahrungen sollten den Herausgebern mitgeteilt werden.

Danken möchten wir den beteiligten Kolleginnen und Kollegen in der Fachver-
waltung des Landes Hessen und in Venraltungen anderer Bundesländer, insbe-
sondere den Kollegen in Baden-WÜrttemberg.

,fu, !,r!,",,
Präsident der

Hessischen Landesanstalt für Umwelt
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1. Einführung und Problembeschreibung

1. EinftihrungundProblembeschreibung

Die Bewältigung der Altlastenproblematik bewegt die öffentliche und umweltpoli-
tische Disküssiön seit Mitte der 80er Jahre. Damals wurde einer breiteren Öf-
fentlichkeit bewußt, daß die in Altlasten enthaltenen Schadstoffe kostspielige
und zeitintensive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Umwelt
erfordern können. Die unmittelbar Betroffenen, wie Nutzer und Anwohner, Eigen-
tümer, aber auch mögliche Käufer von solchen Grundstücken, sind erheblich
verunsichert und enrarten von den Umwelt- und Planungsbehörden Vorschläge
für den sachgerechten Umgang mit diesen Hinterlassenschaften der Vergan-
genheit. Zu dieser Situation kam es insbesondere deshalb, weil Altlasten durch

den anhaltend hohen Bedarf an Flächen für Siedlung und Gewerbe vermehrt für
bauliche Nutzflächen herangezogen wurden. Dabei wurden oft Maßnahmen zur
Vorbereitung des Baugrundes und zur Sicherung gegen Schadstoffimmissionen
versäumt. tn einigen Fällen haben solche unsachgemäßen Nutzungen zu erheb-
lichen Problemen geführt. ln den Medien wurde über spektakuläre Fälle berich-
tet, wo Folgenutzungen auf Altlasten mit falschen oder unzureichenden techni-
schen Mitteln realisiert wurden und dadurch erhebliche Gesundheitsrisiken für
Bewohner und Nutzer sowie Schäden an Gebäuden entstanden. Die im nach-

hinein durchgeführten Sanierungsmaßnahmen verursachten enorme Kosten.

Nach heutiger Kenntnis hätten sie vermieden werden kÖnnen, wenn von vorn-
herein die altlastspezifischen Eigenschaften in die Planungen der Folgenutzun-
gen mit einbezogen und darauf abgestimmte Sicherungskonzepte realisiert wor-
den wären.

Zu vielen Fehlplanungen kam es vor allem deshalb, weil sowohl Grundstücksei-
gentümer als auch Planungsbehörden nur unzureichend über die spezifischen

Eigenschaften von Altlasten und die daraus folgenden Konsequenzen für die
plänung von Folgenutzungen informiert waren. Hinzu kam, daß die lmpulse für
eine Wiedernutzung von Altlasten häufig vom jeweiligen Grundstückseigentümer
ausgingen, wobei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen oft die dominierende Rolle

spieiten. lnfolgedessen bestimmte er nach seinen Zielvorstellungen die Art der
Folgenutzung. Die Behörden wurden erst im Genehmigungsverfahren einge-
schältet und lollten die erforderlichen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen fest-
legen, was allzu häufig wegen fehlender oder unzureichenden Voruntersuchun-
gen schwierig oder nahezu unmÖglich war'

Hinsichlich der Entscheidung über eine Folgenutzung ist zunächst in Rechnung

zu stellen, daß eine Ablagerung als Anlage eine der Aufnahme von Abfällen
gewidmete Fläche darstellt. Diesen Venrendungszweck mit dem Ziel einer wei-

Gren bzw. zusätzlichen Nutzung oder Folgenutzung zu durchbrechen, bedarf ei-

ner hinreichenden Notwendigkeit und einer stichhaltigen Begründung'

1HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



1 . Einführung und Problembeschreibung

Die altlastenrechtlichen Regelungen gehen dementsprechend im Grundsalz da-
von aus, daß Altablagerungen nicht bebaut werden sollen bzw. daß eine Bebau-
ung nur erfolgen kann, wenn eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Folgenut-
zungen sind also nur möglich, wenn Gefährdungen aufgrund der Ungefährlich-
keit der Ablagerung ausgeschlossen sind oder durch Maßnahmen ausgeschlos-
sen werden. ln aller Regel werden für eine (bauliche) Nutzung nur Altablagerun-
gen mit einem ,,geringen" Gefährdungspotential in Kombination mit weniger
sensiblen Ansprüchen in Frage kommen. Die Nutzung von Altablagerungen ist
ein bauplanungs- bzw. bauordnungsrechtliches und kein altlastenrechtli-
ches Problem.

Die Bewertung

- des rechtlichen Rahmens

- der tatsächlich eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten
- der bisherigen negativen Erfahrungen (im wesentlichen) unkoordinierter Nut-

zung

führt im Zusammenhang mit Einstufungen als Verdachtsfläche oder Altlast zu
erheblichen Unsicherheiten für Vorhaben der Kommunen und privater lnvesto-
ren, so daß Grundstücksflächen trotz z.T. hervorragender Lage, kompletter ln-
frastruktur einschließlich optimaler Verkehrsanbindung wegen ihrer Belastung
ungenutzt bleiben.

ln Ballungsräumen besteht zunehmend ein Konflikt zwischen Freiflächen-
sicherung und der lnanspruchnahme zusätzlicher Flächen für den anhaltenden
Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen. Dieser Konflikt wird durch Nutzung von
Altablagerungen nicht aufgelöst, es ist aber möglich, hierdurch einen Beitrag zur
Entschärfung zu leisten. Um einer weiteren Zersiedelung unserer Landschaft
durch Maßnahmen ,,auf der grünen Wiese" entgegen zu wirken, ist es aus der
Sicht flächenrelevanter Planung notwendig, Altablagerungsbereiche unter dem
Gesichtspunkt neuer Nutzungsmöglichkeiten (Wiedernutzung, Folgenutzung) zu
bewerten und soweit areckmäßig wieder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.

Dazu müssen Altablagerungen unter Berücksichtigung ihrer altlastspezifischen
Eigenschaften sinnvoll in Flächennutzungskonzepte eingebunden werden. Wie
dies erreicht werden kann, soll in vorliegender Schrift aufgezeigt werden. Vor
allem sollen Raumplaner tiber planungsrelevante Eigenschaften von Altab-
lagerungen und Fachleute für Altlastbearbeitung über die nutzungsspezifi-
schen Standortanforderungen informiert werden. Damit sollen die Voraus-
setzungen geschaffen werden für eine fruchtbare Zusammenarbeit dieser unter-
schiedlichen Fachdisziplinen bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten.

2HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



1. Einführung und Problembeschreibung

Wichtig erscheint der Hinweis, daß bestimmte Folgenutzulgel auf oder in

der NIhe von Attablagerungen besondere Schutz- und Sicherungsmaß-

nahmen zur Abwehr vo-n Schäden oder Gefahren beispielsweise durch De'

poniegas, Setzungen oder Korrosionen erfordern können' Es muß also zwi-

schen dem Sanierüngsbedarf einer Altablagerung und den eventuell zusätzlich

nät r"nOigen Maßna[m"n zur Herbeiführung der Voraussetzungen einer Nut-

zung unterschieden werden.

lm folgenden wird die Entwicklung von Nutzungskonzepten auf oder. in.der Nähe

von Altablagerunien OäfranOe( d.h. von Anlagen, die einem altlastenrechtli-

chen Verfahren unterliegen.

lm Gegensatz dazu werden Altstandorte, das sind die Flächen stillgelegter An-

lagen, in denen mit getanrlichen..stoffen umgegangen worden ist, aus der Be-

trachtung .urg"ränfo'tiän, weil die Problematif-Oort anders gelagert.ist' lm all-

ö;#id iinä aoer Fotgenutzungen auf Altstandorten leichter mÖglich als auf

Altablagerungen, weil Setzungs- und Standsicherheitsfragen sowie Ausga-

sungsprobleme, wie sie nachfolgend erläutert werden, dort weniger oder keine

Probleme bereiten.

Ebenfalls werden in dieser Schrift solche Altablagerungen nicht behandelt, in

denen zum übennrläg;oen Teil Abfälle enthalten sind, die nach derzeitiger Auf-

t*rung wegen inrei nrt nicht zusammen mit Siedlungsabfällen deponiert wer-

den dürfen (2.8. tnäustrie-, Gewerbe- oder sonderabfall sowie Monodeponien).

Die bei der wieä"inriiung sorcher standorte auftretenden probreme sind zu

.pä=,ti=.n, als daß sie allgemeingültig abgehandelt werden könnten'

Das Handbuch kann nicht die jeweits notwendige objektbezogene Detail'

pl"nrng durch erfahrene Fachläute ersetzen. Deren besondere Verantwor-

i;g be-i der entrricilrng von Flächennutzungskonzepten für Altablagerun'

g;;tiegt darin, in den Pianungsunterlagen auf Art und Umfang der altlast'

ü"Oing["n Gefahren ftir das Bauvorhaben und seine zukünftige Nutzung

hinzuweisen und die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr darzustellen'

Zum Abschluß der Einführung wird noch einmal deutlich hervorgehoben, daß

dieser Band nictri Oie Absicht-verfolgt, die Wohnnutzung oder sonstige empfind-

liche Nutzungen von Altablagerungän zu intensivieren. Vielmehr sollen für sol-

che Flächen sinnvolle und aJaquaie Möglichkeiten der Nutzung aufgezeigt wer-

den. Sie zeichnen sich dadurch aus, dad sie gegen mÖglichenveise- vorhandene

altlastbedingte Geirhr"n unempfindlich odei ausreichend geschützt sind' Es

wird bescnrieOen, wiä Entscneiäungsabläufe auszusehen haben' was bei Ent-

scheidungen zu Oeäcnten ist und wäche Möglichkeiten bestehen, Nutzungen zu

ermöglichen und zu sichern.

3
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2. Planerische Zielvorstellungen

*

2. Planerische Zielvorstellungen

Die Flächennutzung von Altablagerungen wäre unproblematisch, wenn es ge-
länge, sie so zu sanieren, daß sie für eine uneingeschränkte oder
,,multifunktionale" Nutzung geeignet wären. Die zur Zeit vorhandenen Sanie-
rungstechniken und die begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
lassen es nicht immer zu, Altablagerungen so weit zu sanieren, daß sie unein-
geschränkt allen Folgenutzungen zugänglich werden. Daher ergibt sich für die
Flächennutzungs- und Raumplanung die Aufgabe, für eventuell nach der Sanie-
rung am Standort verbleibende Restbelastungen oder -stoffe verträgliche und
mit zumutbarem Aufirand realisierbare Flächennutzungen zu finden. Die dabei
zu beachtenden Grundsätze sind nachfolgend aufgeführt und erläutert.

a) Raumplanerisches Ziel

Raumplanerisches Ziel sollte die langfristig sichere, bedarfs- und sachgerech-
te Nutzung der Oberfläche und der Umgebung von Altablagerungen sein. Da-
bei sollten möglichst unsensible Folgenutzungen angestrebt werden.

Beispiele für unsensible bzw. wenig sensible Nutzungen sind:

- Grünanlagen, Biotope,
- Lagerplätze für Schüttgüter,
- Verkehrsflächen m it niedrigen Fahrgeschwindigkeiten, Parkplätze,
- setzungsunempfind I iche (offene) Lagerhal len.

Beispiele für sensible Nutzungen sind:

- Gartenbau, landwirtschaftliche Nutzungen,
- Wohnbebauung mit Haus- oder Kleingärten,
- Schulen, Kindergärten, Spielplälze,
- Verkehrswege für hohe Fahrgeschwindigkeiten,
- setzun§sempfindliche technische Anlagen und Bauwerke

b) Nutzungsabsicht

* Solange die kunftigen Nutzungsabsichten in einem größeren Planungsraum
noch nicht konkretisiert sind, sie sich also noch im Vorplanungsstadium befin-
den, und Einzelelemente, wie Grünanlagen, Verkehrsflächen, Baugebiete,
noch räumlich variabel sind, sollte versucht werden, sie vorteilhaft unter alt-
lastbezogenen Kriterien in ein Gesamtkonzeot einzubinden. So sollte ver-
sucht werden, sensible Nutzungen eher von Altablagerungen abzurücken und
auf oder in der Nähe von Altablagerungen eher unsensible Nutzungen zu
realisieren.

4HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



2. Planerische Zielvorstellungen

c) Vorsorgeprinzip

. Es ist anzustreben, daß durch die technischen Maßnahmen zur Ermöglichung
oder Sicherung der Folgenutzung Restemissionen aus der Altablagerung in
die Umwelt weiter vermindert werden. Darüber hinaus sollte bei der Entwick-
lung und Realisierung von Nutzungskonzepten das "VoEg4gW!!E!§ ange-
wendet werden, d.h. es sollte versucht werden, den Optimalstandard zur Er-
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu erreichen (vgl. Abschnitt 4.3).

d) Schutz- und Abwehrmaßnahmen

* Es sollten Folgenutzungen bevozugt werden, die mit geringem Aufrvand für
technische Schutz- und Abwehrmaßnahmen einschließlich des Arbeitss=chut-

zes Oei Aauausführung realisierbar sind und bei denen sich mögliche Scha-

-clenswirkungen 
durch unvorhergesehene Ereignisse, wie Korfosionen, un-

gleichmäßige Setzungen, Ausgasungen, in kalkulierbaren Grenlen halten.

e) Folgenutzung

. Die Folgenutzung soll bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dauerhaft und si-
cher möglich sein. Deshalb ist dafür Sorge zu tragen, daß die Maßnahmen

zur nOwähr nachteiliger Auswirkungen der Altablagerung auf die Nutzung
möglichst betriebssicher wirken, wartunosarm sind und damit zusätzliche
Kontrollen auf ein Minimum beschränkt bleiben kÖnnen.

f) Kontrollierbarkeit

* Die alttastbedingten Kontroll- und Schutzmaßnahmen dürfen durch die Folge-
nutzung weder behindert noch in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden.

g) Akzeptanz

* Bei sensiblen Nutzungen müssen neben den rein grenanvertbezogenen Be-

trachtungen auch subjektive Aspekte wie Befindlichkeit ,und Akz-eptanz der

öffengiclkeit berücksicntigt werden. Vorbehalte in der Öffentlichkeit gegen

ein Vorhaben können dazu führen, daß aus toxikologischer Sicht grundsätz-

lich mögliche Projekte sich in der Praxis als nicht realisierbar enrveisen, weil

beispielsweise den Betroffenen nicht das Vertrauen in die Wirkung von

Schutz- und Abwehrmaßnahmen vermittelt werden kann'

5HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



2. Planerische Zielvorstellungen

Die Umsetzung dieser Zielvorstellungen ist Aufgabe des planenden lngenieurs
bzw. Architekten. Konzepte zur Flächennutzung von Altablagerungen müssen
einzelfallspezifisch unter Berücksichtigung der standortspezifischen Rahmen-
bedingungen entwickelt werden. Standardrezepte gibt es dafür nicht. Diese Auf-
gabe ist vielschichtig und erfordert umfangreiche Spezialkenntnisse. Eine enge
Zusammenarbeit zwischen Landesplanem, Altlastensachverständigen, Ar-
chitekten und Bauingenieuren schon in einem möglichst frühen Planungs-
stadium wird empfohlen.

Häufig Iiegen bereits konkrete Nutzungswünsche vor, bevor die altlasten-
bezogene Erkundung und Bewertung einschließlich der Feststellung eines
gegebenenfalls erforderlichen Handlungsbedarfs durch die zuständige Be-
hörde abgeschlossen ist. Dies kann zu Verzögerungen und Fehl-
lnvestitionsplanungen ftihren.

Für Bauherren kann die behördliche Prüfung eines Baugesuchs zu erheblichen
Zeitproblemen führen, wenn die Altablagerung noch nicht im Rahmen einer Alt-
lastenbearbeitung untersucht wurde und die Altlastenbehörde noch nicht in der
Lage war, über die Sanierungsbedürftigkeit zu entscheiden. Solange diese Ent-
scheidung noch nicht gefallen ist, kann die Baubehörde auch nicht über eine
baurechtlich relevante Nutzung entscheiden. Bei allem ist der Grundsatz, daß
eine Nutzung die Sanierung nicht beeinträchtigen darf, zu beachten. Daraus fol-
gend sind die Standortuntersuchungen möglichst frühzeitig und nutzungsbezo-
gen auszuführen. Möglich und anveckmäßig ist es aber, Überlegungen zur zu-
künftigen Nutzung schon im Zusammenhang mit altlastbezogenen Maßnahmen
zur Gefahrenabwehr und zum Wohl der Allgemeinheit anzustellen (vgl. Abschnitt
4.3).

6HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen ln der Flächennutzung



3. Altablagerungsspezifische

3. Altablagerungsspeziflsche Untergrundeigenschaften

Altablagerungen können sich in ihren charakteristischen Eigenschaften wesent-
lich von denen eines ,,normalen Baugrundes' unterscheiden. Je nach Art der
Ablagerung können folgende Einflüsse auftreten (Bild 1):

o Emission von Gasen und Gerüchen,
o Emission von Stäuben,
o Freisetzung von Keimen,
. Emisson von Sickenrasser,
o Schadstoffexposition für Lebewesen und die belebte Bodenzone,
o ungleichmäßige Setzungen und Sackungen,
o Korrosionen an unterirdischen Anlagen,
o Schadstoffpotential,
. Sprengkörper.

Diese charakteristischen Eigenschaften werden wesentlich von der Art der Altab-
lagerung bestimmt. Für viele Planvorhaben reicht eine grobe Unterscheidung
nach Merkmalen, wie sie häufig schon im Rahmen der Historischen Erkundung
ermittelt werden, aus. Altablagerungen lassen sich wie folgt einteilen:

o übenrviegender Anteil von Erdaushub und Bauschutt,
o überwiegender Anteil von unsachgemäß abgelagerten Haus- und Gewerbeab-

fällen, gekennzeichnet durch unzureichende Verdichtung und mehr oder we-
niger häufige Brände,

o übenriegender Anteil von Baggerschlamm und Klärschlamm,
o übenrviegender Anteil von lndustrie- und Gewerbeabfällen.

Die planungsrelevanten charakteristischen Eigenschaften von Altablagerungen
werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. ln den Kapiteln 4 und 5
werden die relevanten planerischen und technischen Maßnahmen aufgezeigt.

7HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



3. A
ltablagerungsspezifische U

ntergru
ndeigenschaften

t,!§§
t*[t
:§E

 
:

Il!IIII

II:J(,o
I

_8
F

ä

I§

$g

+
ä'o,

rtr
if 

r
i13fi

<
=oE

+
,L
cD

f
-L-
.=

 ?n
1r-
oi

E
ä

-q=
ii

äH
ä5L_o

E
EL.E

.L

.JlF
 

a-b

E
.9

'=
o

6.2
O

E
ouJ

.Fgo

I
\tt

c(Joo

tr0,P:,No,
U

)

c0,
.E

t

{Ec.oq,
t3§Iloo

c,o=tt

äiä

E!tä

oo6!äcE(9

E5fi6EY!oxooc5c§-E

ooDo)
.EI0,
o

6ct)
E==o)

cooocoEIEo

täfi
2)t@

(L

(.(.(.

I
H

LfU
 und LfU

 B
W

: H
andbuch A

ltablagerungen in der F
lächennutzung

6EIP.tc§o



3. Altablagerungsspezifi sche U ntergrundei genschaften

3.1 Emission von Gasen und Gerüchen

Gasförmige Emissionen (Deponiegas) entstehen in Altablagerungen hauptsäch-
lich durch biochemischen Abbau in feuchtem, anaerobem Milieu von geeigneten
organischen Substanzen, wie sie in Siedlungsabfällen in erheblichen Anteilen
enthalten sind (2.B. Holz, Papier, Grünabfälle, Speisereste). Mit dem damit ein-
hergehenden Verbrauch der abbaubaren organischen Substanzen kommt die
Gasproduktion langfristig zum Stillstand.

Gasförmige Emissionen können erhebliche Probleme bereiten bei Altablagerun-
gen mit übenriegend Hausmüll, deren Betriebsweise gekennzeichnet war durch
verdichteten Einbau der Abfäl1e.

Bei Altablagerungen, die vor den siebziger Jahren betrieben wurden, war die
Betriebsweise gekennzeichnet durch unverdichteten Einbau der Abfälle und
häufige Brändel Dadurch wurde der abbaubare organische Anteil erheblich re-
duziert. Der danach stattgefundene biochemische Abbau hat den Restgehalt an

organischer Substanz weiter reduziert, so daß gasformige Emissionen aus sol-
chen Ablagerungen heute weitgehend abgeklungen, im Einzelfall jedoch zu
prüfen sind.

ln Erdaushub- und Bauschuttdeponien fehlen - sofern sie ordnungsgemäß be-

trieben wurden - abbaubare Substanzen. Da jedoch häufig Sträucher, Gras und

Holz mit eingelagert werden, können auch diese Deponien Deponiegas entwik-
keln.

Bei Baggerschlamm-, Klärschlamm- und lndustriemülldeponien hängen Art und
Menge der gasförmigen Emissionen stark von der Art der eingelagerten
Schlämme ab.

Die Emission von Gasen ist bei vielen Altablagerungen relevant und Gegen-
stand der Altlastbearbeitung zur Erkennung und Abwehr möglicher Gefahren.

Die Hauptanteile im Deponiegas sind Methan (bis 60 %) und Kohlendioxid (bis

44 Yo). Daneben enthält es in Anteilen von weniger als 1 % unterschiedlichste
Spurenstoffe. Aus der Vielzahl der Spurenstoffe im Deponiegas sind einige in

Tabelle 1 mit ihren planungsrelevanten Eigenschaften aufgeführt. Für die durch

Deponiegas auftretende Geruchsbelastung sind dabei hauptsächlich organlsche
ScÄwefeiverbindungen (Merkaptane, Sulfide) sowie weitere organische Stick-
stoffverb i ndungen u nd Kohlenwasserstoffe verantwortl ich.

IHLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung



3. Altablagerungsspezifische U nterg runde i genschaft en

Tabelle 1: Beispiele ftir Spurenstoffe im Deponiegas

Stoff geruchsintensiv toxisch kanzerogen
Aldehyde x x
Alkane x
Alkohole x
Amine x x x
Aromaten (BTE» x x x
Aromaten (höher siedende) x x
Arsin, Phosphin x x
Ester x
Ether x
LHKW x x (x)
Ketone x
Kohlenmonoxid x
Merkaptane x x
Schwefelwasserstoff x x
Styrole x
Terpene x
org. Säuren x

Sind Sauerstoff und Stickstoff im Deponiegas enthalten, so deutet dies auf aero-
bes Milieu beziehungsweise atmosphärische Einflüsse hin, wie sie häufig bei
Altablagerungen im Stadium abnehmender Deponiegasproduktion zu beobach-
ten sind [1 1].

Die oben genannten Hauptgase Methan und Kohlendioxid sind geruchlos. De-
poniegas enthält aber fast immer geruchsintensive Begleitgase, die für seinen
charakteristischen stechend/unangenehmen Geruch verantwortlich sind. Einige
dieser Gase sind in oben enrähnter Tabelle aufgeführt.

Die wichtigsten Gefahren beziehungsweise Nachteile von Deponiegas für Nut-
zungen auf oder in der Nähe von Altablagerungen sind:

o Explosionen,
o Brände,
o Erstickung,
o Vergiftung,
o Schädigung des Pflanzenwachstums und des Bodenlebens,
o Gerüche.

Gase können durch Wegsamkeiten im Untergrund, z.B. Poren, Klüfte und Spal-
ten, Rohrleitungen bzw. Leitungstrassen, über erhebliche Strecken trans-
portiert werden, ehe sie Schutzgüter erreichen und bedrohen. Deshalb sind
auch benachbarte Flächen und ihre eventuelle Exposition solchen Emissionen
gegenüber in die planerischen Überlegungen mit einzubeziehen.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen ln der Flächennutzung 10



3. Altablagerungsspezifische U ntergrundei genschafl en

ln der freien Atmosphäre verdünnt sich Deponiegas relativ schnell, so daß allen-
falls bei großen Deponien, starker Gasproduktion und topographisch bedingtem
schlechtem Gasaustausch Probleme auftreten. Hauptsächlich wird Deponiegas
dann problematisch, wenn es in geschlossene Räume eindringen kann und dort
explosionsgefährliche, brennbare, toxische, erstickend wirkende oder stark rie-
chende Gasgemische bildet. Durch Verdrängung des Sauerstoffs im Untergrund
oder toxische Spurengase kann Deponiegas das Wachsen und Gedeihen von
Pflanzen und Bodenlebewesen beeinträchtigen.

3.2 Ungleichmäßige Setzungen und Sackungen

Ausgeprägte, vor allem ungleichmäßige Setzungen oder Sackungen sind ein
weiteres charakteristisches Merkmal von Altablagerungen.

Ursachen für Setzungen bar. Sackungen sind:

o unterschiedliche mechanische Festigkeit, Konsistenz und Dichte der Ab-
fallstoffe,

. unterschiedliche oder unzureichende Verdichtung beim Einbau der Abfallstof-
fe,

o mikrobiologische, chemische und physikalische Vorgänge, durch welche die
in Altablagerungen häufig enthaltenen Stoffe ihre mechanischen Festig-
keitseigenschaften stark ändern,

o Verformungen durch Eigengewicht, Konsolidierung und Auflasterhöhung,
o Volumenminderungen durch mikrobielle Umwandlung von Feststoffen in Gase

sowie durch Kompression.

Setzungen und Verformungen können in unterschiedlichem Maße bei allen vier
der im Kapitel 3 genannten Ablagerungstypen vorkommen.

Ungleichmäßige Setzungen der Altablagerung können unzulässige Beanspru-
chungen in Anlagen, wie Gebäuden, Rohrleitungen, Behältern, Oberflächenbe-
festigungen oder -abdichtungen, bewirken. Als Folge können Risse, Abbrüche,
Scniätställungen etc. entstehen, welche die Haltbarkeit und Gebrauchsfähigkeit
der Anlagen Ärheblich beeinträchtigen können. Auch erhöht sich die Gefahr, daß

Gase in äie baulichen Anlagen eindringen können. Besonders nachteilig wirken
sie, weil sie in gefährlicher Konzentration, örtlich sehr unterschiedlich und über
lange Zeiträumä auftreten können. ln Tabelle 2 sind für verschiedene bauliche
Anlagen mögliche Schäden durch Setzungen aufgeführt.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 11



3. Altablagerungsspezifische

Tabelle 2: Setzungsbedingte Schäden an baulichen Anlagen

Art der baulichen Anlage mögliche Schäden
Kanäle
(Freispiegelkanäle)

o Risse
o Wassersäcke
o Versätze

Versorgungsleitungen
(Gas, Wasser, Strom,
Kommunikation)

o Risse/Abrisse
r Abscherungen
o Undichtheiten
. Setzungen

Gebäude o Risse
o Senkungen
. Schiefstellungen
. unzulässige statische Beanspruchun-

gen
o Abscheren von Ver- und Entsorgungs-

leitungen an Leitungseinführungen
o Beeinträchtigung und Beschädigung

von Zufahrten und Wegen

Lagerflächen o Risse
o Unebenheiten
o Wasseransammlungen

Verkehrsanlagen Risse
Fahrbahnunebenheiten
Lageabweichungen
Wasseransammlungen

Es gibt technische Möglichkeiten, wie Tiefenverdichtung, um eine Altablagerung
für bestimmte Zwecke ausreichend gründungssicher vozubereiten und spezielle
Gründungstechniken, die es erlauben, praktisch jedes technische Bauwerk si-
cher und dauerhaft auf einer Altablagerung zu gründen. Allerdings können sie
einen recht erheblichen technischen und finanziellen Aufwand erfordern.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 12



3. Altabl

3.3 Emission von Sickerwasser

Niederschlagswasser oder der Altablagerung zufließendes Grund- und Oberflä-
chenwasser kann bei der Durchsickerung oder Durchströmung durch die Altab-
lagerung Schadstoffe lösen. ln unterschiedlichem Maße treten solche Lösungs-
vorgänge auf bei Hausmüll, Gewerbeabfällen, Bauschutt, Klär- und Bagger-
schiämmen. Als Sickenrvasser kann es an der Sohle oder den Flanken der Altab-
lagerung austreten, in Kanäle eindringen, in Leitungstrassen abfließen und Ge-
wässer in ihrer Beschaffenheit nachteilig verändern, so daß Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr erforderlich werden. Diese Problematik ist in der Regel Ge-
genstand der normalen Altlastenbearbeitung, so daß in dieser Schrift nicht näher
darauf eingegangen werden muß.

3.4 Schadsfoffexposition für Organismen

Durch oralen, dermalen oder inhalativen Kontakt können Menschen, Tiere und

Pflanzen in unzulässiger Weise den nachteiligen Wirkungen von Schadstoffen
ausgesetä sein, die von Altablagerungen mit Haus- und Gewerbeabfällen, Bag-
ger- und Klärschlamm ohne ausreichende Sicherung ausgehen kÖnnen. Es ist

nicnt sicher auszuschließen, daß auch bei ordnungsgemäß betriebenen Er-

daushub- und Bauschuttdeponien kontaminierte Böden und Bauschutt lagern

und in der Vergangenheit nicht im erforderlichen Maße kontrolliert wurden.

3.5 Baustoffkorrosion

Bereits der natürliche Untergrund kann Substanzen enthalten, die auf unterirdi-
sche Baukörper korrosive Wirkung haben. Von der korrosiven Wirkung dieser
Substanzen werden alle Materialien und Baustoffe betroffen, die an oder unter
der Deponieoberfläche eingesetzt werden, beispielsweise Bauwerksgrundun-
gen, Rohrleitungen, Kabel oder Tankanlagen. Aber auch im normalen Baugrund

6ewährte Schutianstriche zum Korrosionsschutz können zerstÖrt werden durch

in der Altablagerung enthaltene korrosive Substanzen. Es kann daher erforder-
lich werden, besondere Schutzmaßnahmen einzuplanen oder auf die Verwen-
dung bestimmter Baustoffe ganz zu verzichten [9, 17].

HLfU und Lfu BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 13
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3. Altablagerungsspezifische Untergru ndeigenschaften

3.6 Scäadsfoffpotential

Je nach Art und Menge des in der Altablagerung enthaltenen Schadstoffpoten-
tials erfordert die Behandlung beziehungsweise Beseitigung von eventuell anfal-
lendem Aushubmaterial eine besondere Vorgehensweise. Es gilt zu verhindern,
daß kontaminiertes Aushubmaterial ungenehmigt und unkontrolliert in un-
kontaminierte Bereiche verfrachtet wird. Das Spektrum möglicher Behandlungs-
und Beseitigungsverfahren für anfallendes Aushubmaterial ist weit gespannt und
reicht von der gesicherten Wiedereinlagerung am Standort über diverse De-
kontaminationsverfahren bis zur geordneten Deponierung an anderer Stelle
(Genehmigung erforderlich). Bei Umlagerung sind durch rechtzeitige Trennung
nach dem Grad der Verunreinigung oftmals erhebliche Einspareffekte zu errei-
chen. ln diesem Zusammenhang ist auch der Vezicht auf Keller oder bei Depo-
nierandbebauung eine Verschiebung des geplanten Bauwerks in dem Bereich
gewachsenen Bodens in die Abwägung einzubeziehen.

3.7 Emission von Stäuben

Wie bei sonstigen ungeschützten Flächen kann es auch bei Altablagerungen
durch Winderosion, Fahrbewegungen u.ä. zu Staubemissionen kommen. lhre
besondere Problematik ergibt sich bei Altablagerungen mit Haus- und Gewerbe-
abfällen, Bagger- und Klärschlamm und Wilden Kippen dadurch, daß die Staub-
partike! zu Überträgern von Schadstoffen werden können, die üblichenrveise als
schwer flüchtig oder standortgebunden gelten. Auch bei Erdaushub- und Bau-
schuttdeponien kann diese Problematik gegeben sein.

3.8 Keime

AltablagerUngen können virulente pathogene Keime enthalten. ln aller Regel
wird eine Gefährdung aber nur bei Eingriffen in Ablagerungen selbst relevant. ln
Abhängigkeit von der Art des Eingriffs und der Art der Ablagerung können be-
sondere Maßnahmen zum Arbeitsschutz oder zur Verhinderung von Keimüber-
tragungen erforderl ich werden.

3.9 Spre ngkörper

War die Fläche der Altablagerung während des Krieges Bombenabwürfen aus-
gesetzt, können sich in ihr noch Blindgänger befinden, die bei Berührung oder
Erschütterung explodieren und enorme Schäden anrichten können. Wenn mit
der Anwesenheit von Blindgängern gerechnet werden muß, ist der Kampfmittel-
räum- barv. beseiti gungsd ienst ei nzuschalten.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 14



4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

Wie in Kapitel 2 festgestellt, soll mit konkreten Überlegungen für mögliche Fol-
genutzungen auf oder in der Nähe von Altablagerungen erst dann begonnen

werden, wenn die altlastbezogene Bearbeitung abgeschlossen ist. Dies bedeu-
tet, daß die Altablagerung abschließend erkundet und eventuell erforderlicher
Handlungsbedarf (Sanierung oder fachtechnische Kontrolle) zum Wohl der All-
gemeinhäit beziehungsweise zum Schutz der Schutzgüter durch.die zuständige
Behörde festgestellt sein muß. Bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten sind

neben AltlasGnrecht und Wasserrecht auch Bauplanungs- und Bauordnungs-

recht zu berücksichtigen.

Wurde ein attlastbedingter Sanierungsbedarf ermittelt, so kann es im Ein'
zelfall sinnvoll sein, im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Sanie'
rungskonzeptes auch Folgenutzungskonzepte zu überlegen upd zu planen,

weit mitunter die altlastbedingten Schutzmaßnahmen günÖtig mit nut-
zungsbedingten (zusätztichen) Schutzmaßnahmen kombiniert werden kön-
nen.

Ziel der planerischen Überlegungen zur Folgenutzung muß sein, eine am

flächenpianerischen Bedarf und an den Standortgegebenheiten orientierte
optimale Form der Flächennutzung zu entwickeln. ln den seltensten Fällen

dürfte es von vornherein evident sein, welche Nutzungsform diesem Ziel am

nächsten kommt. Der Normalfall dürfte sein, daß diese Entscheidung erst nach

umfangreichen Betrachtungen und planerischen Überlegungen mÖglich sein

wird. öie hauptsächlichsten Planungsschritte bei dieser Entscheidungsfindung
sind in Bild 2 dargestellt und in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

ln der Regel wird dieser Entscheidungsprozeß als iterativer Vorgang zu verste-
hen sein, wobei einzelne Planungsschritte mehrmals durchlaufen werden, je-

doch jeweils ergänzt durch zusätzliche lnformationen.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 15



4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

0. Altlastenbezogene Erkundung und Bewertung

1 . Flächenplanerische Bedarfsanalyse

2. Nutzungsbedingte Standortanforderungen

3. Nutzungsbezogene Standortanalyse

4. Nutzungsbezogene Erkundung

ü

I

I

ü

I
5. Nutzungsbezogene Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

6. Bauablaufplanung und Projektrealisierung

7. Sicherungs-, Übenrvachungs- und Kontrollmaßnahme, Kenn-
zeichnungspflicht, Entlassung aus dem Altlastenkataster

BiId 2: Stufenweise Vorgehensweise bei der Entwicklung von Nutzungs-
konzepten

4.1 Flächenplanerische Bedartsanalyse

Über die zukünftige Nutzungsart auf Altablagerungen oder in deren Nähe ist
nach Abwägung des flächenplanerischen Bedarfs in einem Planungsraum und
der altlastbedingten Standortgegebenheiten zu entscheiden.

Der flächenplanerische Bedarf ergibt sich aus der örtlichen Situation. Damit Fol-
genutzungen auf Altablagerungen oder in deren Nähe gefahrlos möglich sind,
müssen in aller Regel weitergehende Schutz- und Abwehrmaßnahmen durchge-
führt werden. Allgemein können folgende weitere Ziele verfolgt werden:

I

ü

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 16



4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

1. Keine nutzungsbezogene Sanierung, d.h. es werden nur solche Nutzungen
zugelassen, welche durch die Altlast nicht beeinträchtigt oder gefährdet wer-
den.

2. Nutzungsbezogene Sanierung, d.h. es werden nur ganz bestimmte Nutzun-
gen mit speziell ausgerichteten Schutzmaßnahmen zugelassen.

3. Herstellung eines Zustands, welcher in Art und Beschaffenheit der Umgebung
entspricht. Es sind damit im Grundsatz auch alle Nutzungsarten der Umge-
bung möglich.

Art und Umfang von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen und damit ihr techni-
scher und finanzieller Aufirand hängen, wie in den nachfolgenden Abschnitten
weiter erläutert wird, primär vom angestrebten Nutzungsziel ab. Wenn das Nut-
zungsziel nicht genau vorgegeben werden kann, müssen diese Maßnahmen
sehr vielfältigen Anforderungen gerecht werden und gestalten sich daher um so
aufwendiger. Ziel sollte es daher sein, den flächenplanerischen Bedarf möglichst
frühzeitig und möglichst genau zu ermitteln.

4.2 Nutzungsbedingte Standortanforderungen

Die vielfältigen Nutzungsarten stellen jeweils unterschiedliche Anforderungen an
den Untergrund. Eine Übersicht für einige wesentliche Nutzungen gibt Tabelle 3.

Tabelle 3:Beispiele für Anforderungen an den Untergrund bei verschiede'
nen Nutzungen

Nutzungsart Anfofderungen
Baugrund für bewohnbare
Bauten
Baugrund für industrielle
und gewerbliche Nutzung
wie Hallen, Schächte

a

Deponiegas darf nicht in Gebäude und bauliche
Anlagen eindringen und nicht in benachbarte Be-
reiche abgedrängt werden
Standsicherheit
Setzungssicherheit
Konosionssicherheit
keine Gerüche
kein belästigender oder schä-dl Staub

a

a

a

a

a

a

o Baugrund ftir sonstige Bau-
werte, z.B. offene Hallen,
Brücken

Standsicherheit
Setzungssicherheit
Konosionssicherheit
kein belästigender Geruch
Deponiegas darf nicht in Gebäude und bauliche
Anlagen eindringen und nicht in benachbarte Be-
reiche abgedrängt werden.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 17



4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

o Verkehrsflächen
o (befestigte) Lagerflächen

Standsicherheit
Setzungssicherheit
Konosionssicherheit
keine schädlichen Gasemissionen,
Deponiegas darf nicht in benachbarte Bereiche
abgedrängt werden und nicht in Gebäude und
bauliche Anlagen eindringen
keine schädliche Staubentwicklung
kein belästigender Geruch

a

a

a Biotop o hinreichende Schadstofffreiheit im wuzelverfüg-
baren Bereich

o durchwuzelbar bis in Wuzeltiefe
o kein be!ästigender Geruch
o keine schädliche Staubentwicklung
o keine schädliche Deponiegaskonzentration im

Wuzelraum

forstwi rtschaftliche Nutzu nga o Durchwuzelbarkeit
. frei von pflanzenverfügbaren Schadstoffen im

wuzelverftlgbaren Bereich
o keine schädlichen Deponiegaskonzentrationen im

Wuzelraum
o ausreichende Wuzeltiefe
o ausreichenderWuzelhalt

a landwirtschaftliche, gärtneri-
sche Nutzung

o frei von pflanzenverfügbaren Schadstoffen im
wuzelverfügbaren Bereich

o keine schädlichen Deponiegaskonzentrationen im
Wuzelraum

o ausreichende Wuzel- und Bearbeitungstiefe
o Deponiegas darf nicht in Gebäude und bauliche

Anlagen eindringen
a Freizeit und Erholung u.ä. . keine Ausgasung von Schadstoffen

o keine schädliche Staubentwicklung
o keine Geruchsbelästigungen
. Deponiegas darf nicht in Gebäude und bauliche

Anlaqen eindrinqen
a Kinderspielplatz o frei von humantoxischen Schadstoffen im verfüg-

baren Bereich
o keine Ausgasung von Schadstoffen
o keine Geruchsbelästigungen
r Deponiegas darf nicht in Gebäude und bauliche

Anlagen eindringen

Es ist aus dieser Übersicht zu erkennen, daß zu allgemein gehaltene Vorgaben
zur Nutzung, wie Wohngebiet, Gewerbegebiet, lndustriegebiet, in der Regel eine
sinnvolle Präzisierung der altlastbedingten Schutzmaßnahmen nicht zulassen.
Die Art der zukünftigen Nutzung sollte möglichst weiter präzisiert werden, bei-
spielsweise, ob Gebäude, Verkehrs- oder Lagerflächen erstellt, Sport-, Spiel-,
Freizeit- oder Grünanlagen angelegt, beziehungsweise Nahrungs- oder Fut-
termittel erzeugt werden sollen.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen in der Flächennutzung 18



4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

Die ktlnftige Nutsungsmöglichkeit sollte in der Bauleitplanung sowie im
Flächennutzungs- und Bebauungsplan möglichst detailliert festgelegt wer-
den.

4.3 Nutzungsbezogene Standoftanalyse

Nachdem der flächenplanerische Bedarf analysiert und wenigstens grob festge-
legt wurde, muß abgeschätzt werden, wie hoch der technische Aufwand zur
Reatisierung der Plankonzeption voraussichtlich wird. Es muß beurteilt werden,
wie sich die vorhandene Altlastsituation auf künftige Nutzungen auf oder in der
Nähe der Altablagerungen auswirkt und mit welchem technischen Aufwand mög-
liche Gefahren abgewehrt werden können. Dies erfolgt im Rahmen einer nut-
zungsbezogenen Standortanalyse.

Bei der Ermittlung des erforderlichen technischen Aufwands für Schutzmaßnah-
men zur Gefahrenabwehr sollte möglichst das "Vorsorgeprinzip" angewendet
werden, d.h. es ist zu versuchen, den Optimalstandard zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen zu erreichen.

Bei vorhandenen Nutzungen auf oder in der Nähe von Altablagerungen kann bei
der Beurteilung der Gefahrensituation und Planung von eventuell erforderlichen
Abwehrmaßnahmen das "Nachsorgeprinzip" angewendet werden, wenn das

"Vorsorgeprinzip" mit zumutbaren Aufwand oder aus anderen Gründen nicht
erreichbar ist (vergleiche "Orientierungswerte für die Bearbeitung von Altlasten
und Schadensfällen", l12l).Das "Nachsorgeprinzip" welches nur die Abwehr der
unmittelbaren Gefahr zum Ziel hat, geht von einem einzelfallspezifischen Si-
cherheitsabstand zu dem jeweils zum Schutz der menschlichen Gesundheit Er-
forderlichen aus.

Die Anwendung des Vorsorgeprinzips bei der Entwicklung von Folgenutzungen
auf oder in der Nähe von Altablagerungen bedeutet:

Die zukünftige Nutzung muß langfristig gesichert mÖglich sein.

Es sind möglichst solche Nutzungen zu wählen, die unempfindlich auf alt-
lastspezifische Wirkungen, wie Schadstofffreisetzungen, unterschiedliche
Setzungen und Verformungen, reagieren.

Schutz- und Abwehrmaßnahmen zur Sicherung empfindlicher Nutzungen

müssen langfristig sicher wirken, so daß danach laufende Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Prüfungen oder zusätzliche Auflagen und Bedingungen
niniicnttich der Art und Form der Nutzung auf ein Minimum beschränkt blei-
ben können.
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4. Entwicklung von Nutzungskonzepten

Aus diesen Überlegungen sind bei der Errichtung von Gebäuden, Verkehrs-
oder Lagerflächen sichere Gründungen und sichere Abschirmungen gegen
Schadstofftransfer und Korrosion zu fordern. Hinweise für die technische Reali-
sierung enthält Kapitel 5. Bei direkter Bodennutzung, wie beispielsweise land-
wirtschaftlicher oder gärtnerischer Nutzung oder bei Kinderspielplätzen ist ent-
sprechend zu fordern, daß mindestens bis zu der durch die Bodennutzung be-
troffenen Bodentiefe die ökotoxikologisch unschädlichen Restschadstoffgehalte
entweder nicht überschritten werden oder sich an den natürlichen regionalen
Hintergrundgehalten geogener lnhaltsstoffe orientieren. Welches der beiden
Kriterien im Einzelfall anzuwenden ist, richtet sich nach dem vorhandenen
Schadstoffinventar und der örtlichen Situation.

Unabhängig von den oben ausgeführten Überlegungen soltten möglichst
solche Nutzungen gewählt werden, welche eventuell vorhandene Restrisi-
ken für die Schutzgtiter weiter reduzieren (vgl. Kapitel 2).

Grundlage für die Beurteilung einer Altablagerung im Hinblick auf die Eignung
für bestimmte Folgenutzungen sind je nach beabsichtigter Nutzung:

Gesetze, Verordnungen
P lanungsrecht, Bauordnungsrecht

- Technische Richtlinien
in Baden-Württemberg:
die o.g. VwV "Orientierungswerte" [12]
in Hessen:
Venraltungsvorschrift zu §77 des Hessischen Wassergesetzes für die Sanie-
rung von Grundwasser- und Bodenverunreinigungen im Hinblick auf den Ge-
wässerschutz (GW-VwV) t1 4l

- Orientibrungswerte für die Altlastensanierung [16]
Erlaß,,Bauliche Nutzung von Altablagerungen" [1 8]
Erste VwV Erdaushub/Bauschutt [20]

4.4 Nutzungsbezogene Erkundung

Ziel der Altlastenbearbeitung ist die Ermittlung und Bewertung der Gefahrensi-
tuation sowie die Abwehr von Gefahren für die Schutzgüter und die Wahrung
des Wohls der Allgemeinheit. Art und Umfang von technischen Erkundungen
orientieren sich an diesem Bearbeitungsziel. Daher geht es bei der altlastbezo-
genen Erkundung vor allem um die Ermittlung von Art und Umfang der Schad-
stoffbelastung und ihre möglichen nachteiligen Auswirkungen auf vorhandene
Nutzungen und möglichenreise betroffene Schutzgüter. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen sind in aller Regel nicht ausreichend oder nicht geeignet zur
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Beurteilung der Wirkungen auf Nachfolgenutzungen. Oftmals sind weitere soge-
nannte nutzungsbezogene Erkundungen nötig. Falls eine altlastenbezogene Er-
kundung noch nicht stattgefunden hat, kann diese gemeinsam mit der nutzungs-
bezogenen Erkundung durchgeführt werden. Wie schon erörtert, ist der Ablauf
im Prinzip als iterativer Prozeß zu entwickeln.

Die nutzungsbedingten Erkundungen und Planungen können beispielsweise
betreffen:

a) Erkundung

o Detailliertere und umfassendere chemisch-physikalische Untersuchung des
Schadstoffspektrums und seiner Verteilung im Untergrund,

. Setzungs- und Verformungsverhalten in Bezug auf künftige Nutzungen,
o mögliche Auswirkungen auf vorhandene Nutzungen in der Nachbarschaft,
o (genauere) Quantifizierung der Deponiegasproduktion,
. Deponiegaskonzentration im Untergrund,
o Staub- und Geruchsemission,
o Ermittlung von möglichenreise weiteren lnhaltsstoffen des Deponiegases, wie

sie beispielsweise für die Planung und Gestaltung von Gasbehandlungs- be-

ziehungsweise -venrertungsanlagen benÖtigt werden,
. Keimbelastung,

b) Planungen

o mögliche Schadstofffreisetzungen oder -verfrachtungen unter geänderten

Standortbedingungen,
o Korrosionswirkung auf Bauten und Anlagen im Untergrund,
o Entsorgungsmöglichkeiten für möglichenrrreise kontaminiertes Aushubmaterial,
. übenuachungsbedarf von Tiefbauarbeiten oder sonstige Eingriffe in die Altab-

lagerung durch Sachverständige beziehungsweise Sachkundige für Altlasten-
bearbeitung,

o Art und Umfang von Arbeitsschutzmaßnahmen bei Arbeiten in kontaminierten
Bereichen,

o mögliche Auswirkungen auf vorhandene altlastbedingte Schutz- und Siche-
rungssysteme,

o Bodenerosion.
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Für erste Planüberlegungen reichen oftmals die Kenntnisse und Erfahrungen
aus der Bearbeitung ähnlicher Fälle für eine erste Abschätzung des Aufwands
für technische Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aus. Detaillierte und kostspieli-
ge nutzungsbezogene Untersuchungen sind erst dann durchzuführen, wenn das
Nutzungsziel und die Nutzungsart relativ konkret festliegen. Die nutzungsbe-
dingten Untersuchungen sind einzelfallspezifisch, so daß in allgemeiner Form
keine weiteren Ausführungen zu Art, Umfang und Durchführung möglich sind.

4.5 Nutzungsbezogene Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

Die in den vorangegangenen Kapiteln enrähnten grundsätzlichen Nutzungsar-
ten stellen unterschiedlichste Anforderungen an den Untergrund, beispielsweise:

. die Schadstoffarmut,
o die Tragfähigkeit,
. die Verformungssicherheit,
. die Verletzungssicherheit,
o dasAusgasungsverhalten.
. die Bodenkultivierbarkeit und -fruchtbarkeit

Diese Anforderungen werden von Altablagerungen in aller Regel nicht erfüllt.
Aber es gibt ein Spektrum unterschiedlichster Maßnahmen, um die Standortvor-
aussetzungen zu verbessern und für unterschiedlichste Nutzungsformen zu er-
füllen. Diese sind in Tabelle 4 tür ausgewählte und besonders typische Nut-
zungsarten und ihren möglichen altlastbedingten Beeinträchtigungen in allge-
meiner Form aufgezeigt. Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit und kann nicht die einzelfallspezifische Beurteilung durch den erfah-
renen Sachverständigen ersetzen. Der erforderliche technische und finanzielle
Aufiryand kann aber enorm werden. Einzelfallspezifisch ist zu prüfen und zu ent-
scheiden, ob Aufwand und (eventueller) Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis
stehen.
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Tabelle 4:Abwehrmaßnahmen für hauptsächliche Nutzungsarten und mög-
liche Gefahren oder Nachteile, Beispiele

Nutzungsart mögliche Gefahren und Nachtei-
le

mögliche Maßnahmen

o Lager- und Verkehrs-
flächen

. ungenügende Tragfähigkeit
o ungleichmäßige Setzungen
o Konosionsgefahr

o Tiefenverdichtung
o Spezialgründung
o laufende Reparaturen
o Verwendung korrosions-

beständiger Bau- und
Werlstoffe

. Baugrund für die Er-
richtung stationärer
Anlagen, l.B. Wohn-
und Gewerbebauten

. ungenügendeTragfähigkeit
o ungleichmäßige Setzungen

und Sackungen
. Gasemissionen und damit

verbunden Gefahr von
Bränden, Explosionen,
Vergift ungen, Erstickungen,

o Konosionsgefahr,

r Tiefenverdichtung
o Spezialgründung

(Pfähle)
o laufende Reparaturen
o Venrendung konosions-

beständiger Bau- und
Wertstoffe, Schutzan-
striche oder Beschich-
tungen

. Gasspenen
o aktive oder passive Ent-

gasung,

a

a

a

Land- und Forst-wirt-
schaft
Nahrungs- und Fut
termittelproduk-tion
Gartenbau

Schadstoffbelastung von
Nahrungs- und Futtermitteln
Beeinträchtigung des Pflan-
zenwachslums durch De-
poniegas oder wachstums-
hemmende Stoffe im Wur-
zelraum

a

a

r Bodenaustausch
. Überdeckung mit geeig-

netem Substrat bis in
Wuzeltiefe

o aktive oder passive Ent-
gasung

. Gassperren,

o Ziergärten
o Parkanlagen
o Biotope

a Beeinträchtigung des Pflan-
zenwachstums durch De-
poniegas und wachstums-
hemmende Stoffe im Wur-
zelraum

o Bodenaustausch
. Übedeckung mit geeig-

netem Substrat bis in
Wuzeltiefe

o aktive oder passive Ent-
gasung

. Gasspenen

o Kinderspielp!ätze,
o Freispielanlagen,
o Sport- und Freizeitan-

lagen,

. orale, dermale und inhalati-
ve Schadstoffaufnahme,

. Verletzungsgefahr,
o Staubbildung,

. Bodenaustausch

. Überdeckung mit geeig-
netem und dichtem Ma-
terial

o aktive oder passive Ent-
gasung

o Gasspenen.
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Auflagen und Bedingungen sollen gewährleisten, daß einerseits Baulichkeiten
und sonstige Anlagen gefahrlos genutzt werden und andererseits altlastbedingte
Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit und die Schutzgüter abgewendet wer-
den. Beispiele für solche Auflagen und Bedingungen sind:

. Erhalt, Wartung, Unterhaltung und gegebenenfalls Betrieb von technischen
Schutz-, Warn- und Abwehranlagen, wie Oberflächenabdichtungen bezie-
hungsweise -abdeckungen, Gassperren, Entgasungsanlagen, Meß- und
Warngeräte, Grundwasser- und Gasmeßstellen,

o zusätzliche Anzeigepflicht bei geplanten Standortveränderungen, auch wenn
diese nach sonstigen Rechtsvorschriften, wie Baurecht, Naturschutzrecht,
nicht anzei gepflichtig sind,

o besondere Vorsicht bei Standortveränderungen, Tiefbauten oder sonstigen
Eingriffen in den Untergrund, gegebenenfalls Einschaltung von Sachverstän-
digen für Altlasten,

. regelmäßige eigene Übenvachung und Kontrolle mit Sachstandsbericht und -
analyse der Situation, gegebenenfalls durch Sachverständige für Altlasten,

o Verbot beziehungsweise Gestattung bestimmter Nutzungen,
. Vorgaben für die Behandlung von eventuell anfallendem Aushubmaterial,
o Duldung von Kontrollen, Messungen, Begehungen durch Behörden und Be-

auftragte,
o lnformationsweitergabe bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung, da alle altla-

stenbedingten Auflagen für alle Folgenutzer bindend sein müssen.

4.6 Bauablaufplanung und Projektrealisierung

Die in Kap. 3.2 beschriebenen spezifischen,,Baugrundeigenschaften" von Altab-
lagerungen erfordern besondere Maßnahmen bei der Bauablaufplanung und
Projektrealisierung. Soweit in allgemeiner Form möglich, wird darauf im folgen-
den näher eingegangen.

Schadensgutachter

Wegen der sehr großen lnhomogenität von Altablagerungen ist es erfahrungs-
gemäß finanziell kaum möglich, eine Altablagerung so erschöpfend zu erkun-
den, daß ,,Überraschungen" bei der Errichtung baulicher Anlagen vollkommen
ausgeschlossen werden können. So kann es vorkommen, daß unvermutet
(weitere) Schadstoffherde angetroffen werden, welche die geplante Beseiti-
gungsart für Aushubmateria! unmöglich machen oder andere Arbeitsschutzkon-
zepte erfordern. Solche Situationen sind nur von entsprechend ausgebildetem
Personal erkennbar. Eingriffe in Altlasten sollen deshalb nur unter Aufsicht und
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Kontrolle eines erfahrenen und verantwortlichen Sachverständigen durchge-
führt werden. Zu seinen Obliegenheiten gehört nicht nur darüber zu wachen,
daß unzulässige Schadstoffemissionen und -verlagerungen vermieden werden,
sondern daß auch erforderliche Genehmigungen eingeholt, Anzeigen erstattet
und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie eine ordnungsgemäße Entsorgung des

Aushubes durchgeführt werden.

Arbeitsschutzkonzept

Die Gefahrstoffe, mit denen in Altablagerungen zu rechnen ist, erfordern bei al-

len Arbeiten, wie Sondierungen, Bohrungen, Schürfungen, Grabungen, beson-

dere Maßnahmen zum Arbeitsschutz. Da der lnhalt von Altablagerungen - wie
erwähnt - kaum vollständig und verläßlich abschließend erkundet werden kann,

muß bei Eingriffen in Altablagerungen mit dem Auftreten komplexer Stoffgemi-

sche wechselnder Zusammensetzung und Konzentration gerechnet werden. Es

sind daher auch nicht konstante Arbeitsplatzbedingungen zu enrvarten, auf wel-
che die Arbeitsschutzmaßnahmen abgestimmt werden kÖnnten. Schutzmaß-

nahmen müssen sich deshalb einerseits am schlimmsten Schadensereignis,

dem ,,worst case" orientieren, andererseits dürfen sie auch nicht übertrieben
werden. Bei übertriebenen Schutzmaßnahmen besteht die Gefahr, daß sie von

den Arbeitnehmern nicht akzeptiert und deshalb umgangen werden oder daß

unbegründete Angste bei Anwohnern geweckt werden. Aufgabe des planenden

lngenieurs ist es, geeignete und effiziente Arbeitsschutzkonzepte zu entwickeln.

Man unterscheidet arischen passiven und aktiven Schutzmaßnahmen. Passi-
ve Schutzmaßnahmen versuchen schon durch die Art und spezielle Durchfüh-

rung der Maßnahme, mögliche Risiken für die ausführenden Arbeiter zu minimie-

ren. Diesen ist der Vorzug zu geben vor aktiven Maßnahmen, welche die Risi-

ken durch personenbezogene Schutzmaßnahmen abwehren, z.B. durch Atem-

masken, Schutzanzüge [8, 14].

ln diesem Zusammenhang wird auf die vom Sachgebiet Altlastensanierung des

Fachausschusses Tiefbau beim Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-

senschaften erarbeiteten "Richtlinien für Arbeiten in kontaminierten Bereichen"

hingewiesen [14]. Für den Fall, daß die Arbeiten auf einer Altablagerung auf-

gru-nO der Voiuniersuchungen als "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" zu be-

üerten sind, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Arbeiten rechtzeitig vor Beginn

dem Staatlichen Gewerbääufsichtsamt barv. dem Staatlichen Amt für Arbeits-

schutz und Sicherheitstechnik sowie der zuständigen Berufsgenossenschaft an-

zumelden und die geplanten Arbeitsschutzmaßnahmen mit den BehÖrden ab-

zustimmen.
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5. Maßnahmen

Es gibt eine ganze Reihe von technischen Maßnahmen, um altlastbedingte
Nachteile eines Planungsgebiets anzugehen und sie für Folgenutzungen unter-
schiedlichster Art zugänglich zu machen. ln den folgenden Kapiteln wird ver-
sucht, einen kurzen Überblick über solche Maßnahmen zu geben. Wegen Ein-
zelheiten über Funktion, Anwendungsbereich, Kosten wird auf die Fachliteratur
oder die Erfahrungen von Firmen des Spezialtiefbaus verwiesen.

5.1 Gründungsfecänrsche Maßnahmen

Verbesserung der Tragfähigkeit

Für manche Nutzungsarten reicht es aus, die Tragfähigkeit zu verbessern und
gegebenenfalls auftretende Restsetzungen oder -sackungen entweder hinzu-
nehmen oder im Rahmen der laufenden Unterhaltung auszugleichen. Einige be-
währte Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Altablagerungen sind
nachstehend aufgeführt:

- Stoffverdichtung mittels Tiefenrüttler und Einbringung von verdichtungsfähi-
gem Verdrängungsmaterial (Sand, Kies) in den Untergrund,
Dynamische lntensivverdichtung mittels schwerer Fallgewichte mit hohen Ein-
flußtiefen,
Langfristige statische Vorbelastung durch entsprechende Überschüttung des
Deponiekörpers ggf. in Verbindung mit einer Drainierung des Deponieguts,
Einbau von verfestigten, wasserundurchlässigen und flächig wirksamen star-
ren Deckschichten.

Tiefgrtindungen

Tiefgründungen müssen vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine Restset-
zungen oder -sackungen toleriert werden können, also vor allem für die Grün-
dung von Gebäuden oder Kunstbauten wie Brücken. Mit Tiefgründungen werden
Bauwerkslasten auf tieferliegende, tragfähige Schichten unterhalb der Sohle der
Ablagerung übertragen.

Solche Gründungsarten sind:

Bohrpfahlgründung aus Ortbeton, ggf. mit Hüllrohren,
- Ortbeton-Rammpfähle, ggf. mit Hüllrohren,

Ferti gpfähle aus Stahlbeton,
- Verdichtungspfähle als Schotter- oder Sandpfähle,

lnjektionspfähle,
lnjektionswände, besonders im Verbund mit Einkapselungsmaßnahmen.
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Bodenumlagerung und -austausch

Bei allen Bauarbeiten können Gefährdungen durch explosive aber auch durch
nichtbrennbare gefährliche Deponiegase entstehen. Deshalb sind die entspre-
chenden GUV, UW und ExRL für Arbeiten in Baugruben, Gräben, Böschungen
und Bohrungen einzuhalten [14, 15, 19].

ln manchen Fällen kann es zweckmäßig sein, die Altablagerung abzugraben
(Auskofferung). Für die Behandlung und Beseitigung des Aushubmaterials ste-
hen eine Reihe bewährter Methoden zur Verfügung, wie Siebung, Sichtung,

Materialrückgewinnung, Aufbereitung, thermische Behandlung. Dadurch kann

eine deutliche und in gewissen Grenzen steuerbare Abfall- beziehungsweise
Schadstoffverminderung bewirkt werden.

Für das im Rahmen einer Baumaßnahme anfallende belastete Aushubmaterial
(Deponat) hat der Bauherr/Antragsteller vor Aushubbeginn ein Entsorgungskon-
zepizu erstellen. Die Umlagerung des bereits abgelagerten Abfalls auf eine an-
dere Deponie ist genehmigungspflichtig.

o Kapillarsperre,
o mineralische Dichtung, z.B. mit Ton
o Bentonitbahnen
o Betonplatte,
e Asphaltdichtung,
o Kunststoffdichtungsbahn,
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5.2 Oberflächenbefestigung und -abdichtung

Durch Oberflächenbefestigung kann die Oberfläche beispielsweise ganzjährig

befahrbar gemacht werden für schwere Fahrzeuge. Viele Oberflächenbefesti-
gungen wiiken darüber hinaus als Dichtung beziehungsweise als Sperre für
äinsict<erndes Niederschlagswasser oder emittierendes Deponiegas. ln diesem

Fall können sie geeignet sein, Niederschlagswasser von der Deponie fernzuhal-
ten und dadurch Schadstoffireisetzungen durch Sickenvassser zu reduzieren.

Sie können aber auch austretende Deponiegase am direkten Entweichen in die

Atmosphäre hindern. Dies ist dann ohne nachteilige Folgen, so.lange das De-
poniegas an anderer Stelle schadlos in die Atmosphäre entweichen kann. Es

kann äber vorkommen, daß durch Oberflächenabdichtungen das Deponiegas an

andere Stellen verdrängt wird, wo es nachteilig werden kann. ln solchen Fällen

sind spezielle Entgasungseinrichtungen zu überlegen. Dies ist auch der Grund,

weshalb bei planerischen Überlegungen auf Altablagerungen - wie eingangs er-

wähnt - auch die Umgebung mit einzubeziehen ist.

Oberfl ächenabdichtungen können beispielsweise ausgeführt werden als:
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o Kombinationsdichtung aus mineralischer Dichtung und darüberliegender
Kunststoffdichtungsbahn, beispielsweise im Preßverbund nach TA Siedlungs-
abfall [3].

Die Kosten für die Oberflächenabdichtungen sind mit DM 50,00 bis DM 90,00 je
m2 für den erforderlichen Unterbau, die Dichtung und die Schutzabdeckung zu
veranschlagen. Bei Einsatz bewehrter Betonplatten sind hingegen Kosten von
bis zu DM 4OO,O0 je m2 zu berücksichtigen.
Mit den erwähnten Oberflächenabdichtungen können unterschiedlich wirksame
Abdeckungen, die z.B. eine Niederschlagseinsickerung minimieren, vor Erosio-
nen schützen oder den kapillaren Sickeruasseraufstieg unterbinden, hergestellt
werden. Unterschiede bestehen hinsichtlich:

. ihrer Anforderungen an die Stabilität und die Tragfähigkeit des Untergrunds,
o ihrer Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Angriffe,
o ihrer Tragfähigkeit gegenüber rollenden und ruhenden Lasten,
o des Langzeitverhaltens.

5.3 Gassperren

Ziel der gastechnischen Sicherung und Sanierung von Altablagerungen ist die
Beseitigung gefährlicher Gasemissionen. Gassperren bedingen immer eine
Kombination mit einer Entgasung, um einen "Gasstau" in der Altablagerung zu
vermeiden.

Durch die geeignete Kombination von Gassperren und Gasableitungen können
Anlagen und Gebäude auf oder in der Nähe von Altablagerungen wirksam ge-
gen das Eindringen von Deponiegas geschützt werden.

Vertikale Gassperren können mit

o Kunststoffdichtungsbahnen,
o Bentonitmatten,
o mineralischer Abdichtung,
o Schlitzwänden,
o lnjektionswänden u.ä.

erstellt werden. Damit sie dauerhaft und sicher wirksam bleiben, müssen sie im
Vorfeld der Sperre mit Systemen zur Gasableitung kombiniert werden. Einzel-
fallspezifisch ist zu entscheiden, ob darüber hinaus eine Behandlung des abge-
leiteten Gases erforderlich ist. Zur Gasfassung und Gasableitung kommen fol-
gende Systeme in Betracht:

- horizontale Systeme zur oberflächennahen Entgasung: Entgasungsschichten,
Entgasungsf!ächenfilter, Gasfenster, Gaskollektoren,

- vertikale Systeme zur Erfassung von tieferen Schichten: Gaskollektoren.
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Das Gas entweicht aus den Erfassungssystemen entweder durch Eigendruck
(,,passive Entgasung.) oder gebläseunterstützt (,,aktive Entgasung') [1 1].

5.4 Schutzmaßnahmen an Gebäuden

Entsprechend den vielfältigen schädlichen Einflüssen von Altablagerungen auf
Bestand und Nutzung von Gebäuden gibt es unterschiedlichste Schutzmaßnah-
men, die in [17] bereits ausführlich dargestellt sind. Nachfolgend werden als

übersicht Mahnahmen zur Abwehr von schädlichen Gasimmissionen, Korrosio-
nen, Setzungen und Sackungen erläutert. Es ist dabei grundsätzlich anzustre-
ben, daß Deponiegase von zu schützenden Anlagen und Bauten ferngehalten
werden und eine Explosionsgefahr ausgeschlossen wird.

Maßnahmen gegen Gasimmissionen

Beispiele für Maßnahmen zum Schutz von Anlagen und Bauten gegen eindrin-
gendes Deponiegas sind:

- Abdichtung der Deponieoberflächen im Gebäude-, Hof-, Verkehrswege- und

Grünflächenbereich,
- Einbau von Gasdrainageleitungen oder belüfteter Zwischenräume mit passi-

ver oder aktiver Entga§ung des Untergrundes vor dem Gebäude und vor der

vertikalen GassPerre,
UnterlüftUng von Gebäuden,

- Zwangsbe- oder -entlüftung gefährdeter Räume,

Ersteliung von Gassperren, beispielsweise durch Kunststoffdichtungsbahnen,
Bentonitmatten etc.,

- explosionsgeschützte Ausführungen,

- Ausschließen von Zündquellen,

- Abdichtung von Leitungsein- und durchführungen,

Einbau von Tonsperren in Kanaltrassen im Bereich der Altablagerung,

Einbau einer Gaswarnanlage,

- flexible Verbindung ankommender und abgehender Leitungen in Kontroll-

schächten,
lnstallation von Belüftungsanlagen.

Der Einbau von Gaswarnanlagen, die Vermeidung von Zündquellen bzw. der

Einbau explosionsgeschützter Geräte sind Zeichen nicht abschließend be-

herrschbarär Gefahlensituationen. Den Betreibern und Nutzern muß diese Si-

tuation eindringlich verdeutlicht werden. Es muß lhnen bewußt sein, daß bereits

die Betätigung eines Lichtschalters genügen kann, ein explosionsfähiges Ge-
misch zu zünden.
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Schutzmaßnahmen gegen Korrosion

Betonangreifende Böden oder Sickenrässer werden nach DIN 4030 beurteilt.
Liegt ein Angriffsvermögen des Bodens vor, so sind gem. DIN 1045 konstruktive
Maßnahmen zu ergreifen und Beton mit entsprechenden besonderen Eigen-
schaften vorzusehen. Ein Korrosionschutz bei betonangreifendem Sickenryasser
wird im wesentlichen durch eine Beschränkung der Wassereindringtiefe und
durch konstruktive Maßnahmen, ggf. durch Sperrschichten und Venrendung
geeigneter Zementsorten, gewährleistet.

Durch Korrosion können auch unterirdische Leitungen (2.8. zur Wasserver- und
-entsorgung, Gasversorgung, für Strom, Mineralö|, Tetefon, Kommunikation)
sowie Tanks und Blitzschutzerdungen gefährdet sein. Als Schutzmaßnahmen ist
hier die Venryendung von besonders korrosionsbeständigen Materialien sowie
die Verlegung in entsprechend mit Sperrschichten ausgebildeten Trassen zu
nennen.

Hinweise zur Einschätzung der Korrosionsgefahr und weitergehendere Be-
schreibungen möglicher Abwehrmaßnahmen enthält das Handbuch
,,Baustoffkorrosion" [9].

Schutzmaßnahmen gegen Setzungen und Sackungen

Beispiele für gründungstechnische Maßnahmen zur Verhinderung der nachteili-
gen Auswirkungen von Setzungen wurden in Abschnitt 5.1 aufgeführt. Fur Ein-
zelanlagen oder -bauten ergeben sich damit überschaubare Systeme. Probleme
treten dann auf, wenn es gilt, unterschiedliche Anlagen, die aber zu ein und
demselben System gehören, zu sichern, wie es beispielsweise bei Haupt- und
Nebengebäuden mit Zufahrtswegen, Terrassen, zu- und abgehenden Leitungen
vorkommdn kann. Der erforderliche technische und finanzielle Aufwand zur
Vermeidrlng nachteiliger Setzungen kann namenttich bei Ablagerungen von
mehreren Metem Mächtigkeit so groß werden, daß davon abgeraten wer-
den muß, auf Deponien Gebäude zu erstellen.

Beispiele für die prinzipielle technische Durchführung von Gebäudeschutzmaß-
nahmen zeigen die Bilder 3 bis 9.

ln Bild 3 sind in einem schematischen Schnitt durch eine Altablagerung ver-
schiedene Sicherungsmaßnahmen dargestellt. Es soll daran gezeigt werden,
daß Sicherungsmaßnahmen grundsätzlich in ihrem Zusammenwirken als Sy-
stem betrachtet werden müssen.
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5. Maßnahmen

ln den Bildem 4 und 5 sind arei Beispiele für setzungsunempfindliche und gas-
dichte Leitungseinführungen in Bauwerke dargestellt.
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Bild 4: Beispielfür eine gasdichte Leitungseinfiihrung an Bauwerken mit
geringer Setzungsaufnahme
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Bild 5: Beispiel für eine setzungsempfindliche und gasdichte Leitungs-
einführung an Bauwerken

Leitung
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5. Maßnahmen
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Bald 6 zeigt Beispiele für Schutzmaßnahmen an Gebäuden gegen

eindringendes Deponiegas. Dazu ist unter dem Gebäude ein durchlüf-
teter Zwischenraum vorgesehen, der passiv - oder bei Bedarf aktiv -
be- ba r. entlärftet werden kann. Gegebenenfalls sind weitere Maß-
nahmen zur schadlosen Beseitigung des Deponiegases oder zum

Explosionsschutz erforderl ich.
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5. Maßnahmen

Bild 7 zeigt das Beispiel für die gassichere Ausbildung eines Kellerbodens. Da-
bei ist durch konstruktive Maßnahmen für eine ausreichende und dauerhafte
Rissesicherheit zu sorgen, wie sie durch ungleichmäßige Setzungen verursacht
werden könnten.

Bodenbelog

Estrich

Dichtung
z.B. PE HD

Bodenplotte

durchlüfteter
Zwischenroum

olternotiv:'Verlorene Scholung"
ous porösen und gelochten
Betonformsteinen

Bild 7: Beispiel für eine gassichere Ausbildung eines Kellerbodens

Bild I zeigt das Beispiel für eine setzungsarme Flachgründung. Voraussetzung
dafür ist eine ausreichend dimensionierte und bewehrte Betonplatte. Diese
Gründungsart ist aber nicht setzungsfrei, sondern entsprechend den Unter-
grundverhältnissen Senkungen und/oder Kippungen ausgesetzt.

Betonboden 15-20 cm

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton 5 cm
Sandschicht 5 cm

KDB als Gasspene

Sandschicht 30 cm
Komgröße 4/8 mm

verdichteter Boden

Bild 8: Beispiel für eine gassichere Ausbildung einer Flachgründung
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5. Maßnahmen

Bild g zeigt das Beispiel für eine setzungssichere Grundung einer Freispiegellei-

tung, beispielsweise zur Ableitung von Abwasser.

Ittg.r

Bild 9: Beispiel fär eine setzungssichere Grilndung einer Freispiegellei-
tung mit Gelenkstücken

arra//,,r/rar/,rrr/r,
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5.5 Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen

Nach der Umnutzung einer Altablagerungsfläche bzw. nach Durchführung von
Sicherungs- oder Sanierungsarbeiten sind in aller Regel noch Maßnahmen zur
Langzeitübenrvachung erforderlich, um etwaige Risiken für die Folgenutzung
auszuschließen. Die Übenrachung ist im lnteresse des Betreibers der Folgenut-
zung. Zweckmäßigenreise läßt er sich dazu durch einen Sachverständigen be-
raten. Auf der Grundlage dieses Gutachtens legt die zuständige Behörde Art,
Umfang und Häufigkeit von Übenrachungs- und Kontrollmaßnahmen fest.

Beispiele für solche Übenrvachungs- und Kontrollmaßnahmen sind:

o Beobachtung der Geländeoberfläche auf Setzungen, Risse, Abbrüche,
o Bodenluftmessungen (FlD), Kontrollsonden,
. Gaswarngeräte und Gaskonzentrationsmeßgeräte,
. Setzungsmessungen,
o Kontrolle der Wirksamkeit von Sicherungen, Abschirmungen,
o Funktionsprufung von Gaswarn- und Kontrollanlagen,
o Beobachtung des Pflanzenwachstums im Hinblick auf deponiegasbedingte

Wachstumsschäden oder -beeinträchtigungen,
o Prüfung auf Baustoffkorrosionen.

ln vielen Fällen ist darüber hinaus eine altlastbedingte Übenvachung erforder-
lich, wie Beobachtung der Grundwasserbeschaffenheit, des Zustands von tech-
nischen Sicherungsmaßnahmen, wie Hanggräben, Verdolungen, Entgasungsan-
lagen, Oberflächenabdeckungen oder -abdichtungen.
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6. Fallbeispiele

Die in diesen Kapiteln dargestellten Beispiele sollen vermitteln, wie in realen
Fällen verfahren und was dabei ,,richtig' oder ,falsch. gemacht wurde. Um die
Beispiele nicht mit Details zu überfrachten, wird nur dargestellt, welche Proble-

me in ursächlichem Zusammenhang mit der Realisierung von Nutzungen auftra-
ten. Dabei wird antrischen ,,unkoordiniertef' und ,,koordiniertefl' Nutzung un-

terschieden. ln der Vergangenheit dominierte eher die unkoordinierte Nutzung,
d.h. die jeweilige Nutzung wurde ohne vorherige Altlastenbearbeitung, ohne

Bauleitplanung und ohne bauordnungsrechtliche Vorkehrungen eingerichtet.

Dieses Vorgehen hatte für alle Beteiligten unangenehme Folgen, beispielsweise
Absiedelung, Regreßansprüche oder Folgekosten für nachträgliche Siche-
rungsmaßnahmen.

ln dem Kapitel 6.1 und 6.2 werden Beispiele dargestellt, bei denen die Altabla-
gerung erst nach Beginn der Bebauung bekannt wurde. ln dem Kapitel 6.3 wird

äin fatt beschrieben, in wetchem nach zunächst unkoordinierter Nutzung zu ei-
ner koordinierten Nutzung übergegangen wurde. ln dem Kapitel 6.4 bis 6.6 wer-
den koordinierte Nutzungen erläutert, bei denen die altablagerungsspezifische
problematik bei Planung und Ausführung entsprechend berücksichtigt wurde. ln
den Kapiteln 6.7 und 6.8 werden schließlich Beispiele dargestellt, bei denen das
prinzip, weniger anspruchsvolle Nutzungen zu realisieren, in Planung und Aus-

führung weitgehend befolgt wurde.

Die Beispiele sind insgesamt nicht als Referenzlösungen zu betrachten. Sie

zeigen Vbrgehensweisen bei Planung und Realisierung. lnwieweit die realisier-

ten Nutzungskonzepte auf andere Situationen übertragbar sind, ist einzelfall-
spezifisch zu überPrüfen.

6.1 Wohnbebauung auf einer Bauschuttdeponie

Schadensermittlung

Anläßlich der Beschaffenheitsübenryachung eines Quellwassers im Jahre 1988

wurde eine LHKA/-Belastung festgestellt. Die zur Feststellung des Emittenten

durchgeführten Bodenluftmessungen konnten die Schadensquelle in einer na-

hegelägenen Wohnsiedlung lokalisieren. Dort waren 1983 insgesamt 12 Rei-

neänauser auf einer ehemaligen, nicht geordneten Ablagerung errichtet worden.

Die Altablagerung reicht bis in 4,6 m Tiefe. Durch anschließende Untersuchun-
gen wurde bestätigt, daß es sich um eine ehemalige wilde Müllkippe handelte,

welche bereits vor der Nutzung als Bauland mit einer ca. 1 m mächtigen verdich-
teten Schicht aus bindigem Boden abgedeckt worden war. Unterhalb dieser

Schicht steht der mit LHI«V kontaminierte Bauschutt an.
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ln den Hauskellern durchgefuhrte Raumluftuntersuchungen ergaben nur spu-
renhafte Belastungen durch Trichlorethen, die unter dem vom Bundesgesund-
heitsamt (BGA) definierten Richtwert von 1 pg/l lagen. Eine unmittelbare Gefahr
für die Anwohner bestand danach nicht.

Gefährdungen, Schäden und Abwehrmaßnahmen

Bereits kurze Zeit nach Fertigstellung der Häuser zeigten sich aufgrund unge-
eigneter Gründung an den Gebäuden und Leitungen Setzungsschäden. Die
Gartennutzung war durch Naßflächen als Folge der verdichteten Kippenabdek-
kung stark eingeschränkt.

Durch Presseberichte über "giftige Gase in alten Fässern" war eine Vermiet-
bzw. Veräußerbarkeit der Anwesen schlagartig nicht mehr gegeben.

An einer erstellten Grundwassermeßstelle wurde eine Bodenluftabsaugung an-
geschlossen, um die leichtflüchtigen Schadstoffe, in der Hauptsache Trichlo-
rethen (Tri), aus dem Untergrund zu entfernen. Die Sanierung des Altablage-
rungsareals mittels Bodenluftabsaugung gestaltete sich wegen der weitläufigen
Verteilung des Lösemittels Trichlorethen und aufgrund der schlechten Zugäng-
lichkeit der eng bebauten Siedlung als sehr langwierig. Es kam jedoch insge-
samt zu einer vergleichsweise kostengünstigen Sanierung mit dem Ziel, eine
Gefährdung oder Beeinträchtigung der Anwohner zu minimieren.

Die Maßnahme konnte nach einer ca. S-jährigen Sanierungsdauer mit einer
nachhaltigen Senkung der Boden- und Grundwasserkontamination erfolgreich
beendet werden. Nutzungseinschränkungen sind dezeit durch die ehemalige
Verunreinigung durch Trichlorethen nicht mehr gegeben. Nach wie vor bestehen
jedoch die eingeschränkte Gartennutzbarkeit durch Feuchtflächen sowie Set-
zungsprobleme.

Erkenntnisse

lm vorliegenden Fall wurde ein LHI(W-Schaden nach Errichten der Wohnsied-
lung festgestellt. Wäre dieser Schaden vorher erkannt worden, wäre folgende
Vorgehensweise technisch richtig gewesen:

1. Historische Erkundung des Geländes vor Bauleitplanung,

2. Orientierende und nähere Erkundung der Situation hinsichtlich möglicher
Gefahren und Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit und der
Schutzgüter, z.B. Ermittlung der Schadstoffbelastung in Boden, Bodenluft,
Grundwasser und im oberflächennahen Bereich der atmosphärischen Luft,

3. Prüfung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Entwicklung von Konzep-
tionen zur künftigen Nutzung des Geländes,
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4. Durchführung von Sanierungsmaßnahmen, z. B. Erstellung von Grundwas-
sersanierungsanlagen, Bodenluftabsaugung und -behandlung, vor und wäh-
rend der Planungs- und BauPhase

5. Realisierung von Baunutzungen und Nachweis des Sanierungserfolges.

6.2. Großflächige Wohnbebauung auf einer ehemaligen Hausmüll-
deponie

Ausgangssituation

Die betrachtete Altablagerung hat eine Oberfläche von ca. 180.000 m2. Sie ist

vermulich die größte bebaute Hausmülldeponie in Deutschland. Hier lagernde

umfangreiche §and- und Kiesvorkommen wurden seit den 20er Jahren bis etwa

1956 äbgebaut. Die dadurch entstandenen, bis maximal etwa 11 m tiefen Gru-

ben wurden anschließend mit Bauschutt, Haus- und Sperrmüll aus dem nahege-

legenen Ballungsraum verfüllt, wobei nach Zeugenaussagen auch lndustrieab-
fälle verschiedener Firmen eingelagert wurden. Das Gesamtvolumen der Verfül-
lungen beträgt etwa 800.000 m", von denen etwa 500.000 mt aus MÜll bestehen.

Deigrößte fäit der Verfüllung war bis etwa 1967 abgeschlossen. Letzte Ablage-
rungän von Müll erfolgten auf Teilflächen aber noch bis etwa 1978. Nach Ver-
kaui des verfüllten Geländes wurde der Bereich mit ca. 20O Bauobjekten, über-
wiegend Einfamilienhäusern, bebaut. Die Besiedlung begann zum Teil schon im

Jahr 1962 und war 1981 weitgehend abgeschlossen.

Im Bauleitplan wurden äflar solche Flächen gekennzeichnet, bei deren Bebau-

ung besondere bauliche Vorkehrungen, z.B. besondere Gründungsmaßnahmen,

erfärderlich erschienen, es unterblieben aber spezielle Untersuchungen auf

mögliche Gefahren für die spätere Nutzung, z.B. durch austretende Deponiega-
se oder Schadstoffe im Untergrund.

Die darauf errichteten Häuser wurden entweder auf Streifenfundamenten (flach)

oder auf Pfählen (tief) gegründet. Bei den flachgegründeten Gebäuden wurde

zuvor ein Bodenaustausch vorgenommen, d.h. im Gründungsbereich wurde un-

genügend tragfähiges Material gegen tragfähiges Material ausgetauscht. Wei-

GrgenenOe Mäßnahmen zur Abwehr altlastbedingter Gefahren unterbl ieben.

Gefährdungen, Schäden und Abwehrmaßnahmen

Bereits Anfang 1979 trat in den Kellern der bereits fertiggestellten Häuser De'
poniegas auf, das vermutlich durch undichte Rohrleitungseinführungen in die

kelleräume eingedrungen war. Dort wurden nachträglich Zwangsbe- und -
enlüftungen deiKelleriäume installiert. Bei danach baurechtlich genehmigten

Bauten im Bereich dieser Altablagerung wurde gefordert, daß Hohlräume der

Sohlplattenbereiche durch Gas-Ringdrainagen mit Nenndurchmesser 100 mm

entgäst werden, welche über die geschlossenen Steigleitungsrohre der Da-

chentwässerung entlüftet werden.
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Sowohl an flach- als auch an tiefgegründeten Gebäuden traten in einigen Fällen
teilweise erhebliche Risse durch unterschiedliche Setzungen auf. Ursachen wa-
ren bei flachgegründeten Gebäuden der zu geringe seitliche Überstand des Bo-
denaustauschs über die seitliche Bauwerksbegrenzung und bei tiefgegründeten
Gebäuden die statische Überlastung einzelner Pfähle.

Weitere Schäden traten im Bereich der Hausanschlußleitungen für Regen- und
Schmutzwasser auf. Die Sammelleitungen lagen auf Betonbalken auf, die wie-
derum auf gerammten Stahlbetonpfählen lagerten. Die an ihren beiden Endpunk-
ten am tiefgegründeten öffentlichen Kanalsystem und an der ebenfalls tiefge-
gründeten Kelleraußenwand starr fixierten Verbindungsleitungen bogen sich
unter der Last des absackenden Erdreiches nach unten durch, Dadurch ent-
standen ,,Wassersäcke" in den Leitungen, die zu Verstopfungen fuhrten und
Leitungsabrisse. Zusätzlich waren in den Kellerräumen im Bereich der Rohrlei-
tungsdurchführungen häufig Risse zu beobachten, die aufgrund von Leitungs-
verformungen auftraten. Da hierdurch auch Migrationswege für Deponiegase
geschaffen wurden, war es bei einer Vielzahl von Häusern erforderlich, diese
Wanddurchfuhrungen neu dauer- elastisch abzudichten.

ln weiten Bereichen der Außenanlagen war ein Absacken zu beobachten

Bei Untersuchungen des Deponiegases in drei Gasmeßstellen im lnnern der
Altablagerung wurden Methangehalte arvischen 37 und 46 o/o, Kohlendioxidge-
halte zwischen 24 und 35 o/o und Sauerstoffgehalte anvischen 0,5 und 3 % ermit-
telt. Bei Messungen in Tiefen arvischen 1 bis 1,5 m unter Geländeniveau wurden
in Teilbereichen erhebliche Gaskonzentrationen (bis 60 o/o Methan und 40 o/o

Kohlendioxid) festgestellt. !m Wurzelbereich der meisten Pflanzen bei etwa 40
cm wurde kein Deponiegas nachgewiesen. Dies ist vermutlich auf die Sperrwir-
kung einer hier häufig vorkommenden Lehmschicht zurückzuführen.

Zur Erkennung von Explosionsgefahren wurden vierteljährlich in den Keller-
räumen der Wohneinheiten die Methan- und Kohlendioxid-Gehalte gemessen.
Wenn dabei regelmäßig Hinweise auf Deponiegas gefunden wurden, wurden die
Kelleraußenwände auf Risse geprüft und gegebenenfalls nachgedichtet. Die
heute nach durchgeführter Sanierung nachweisbaren Methan-Konzentrationen
liegen überwiegend im Bereich der gerätespezifischen Nachweisgrenze von €.
O,2Yol.o/o und treten nur vereinzelt in wenigen Häusern auf.

Bei Prüfungen der Außenlufl direkt über der Altablagerung und in ausgewählten
Gebäudekellern wurden keine Hinweise auf erhebliche Spurenstoffkonzentratio-
nen gefunden.

Zur Erfassung der Bauschäden durch ungleichmäßige Setzungen sowie de-
ren Veränderungen wurden vierteljährliche Begehungen der Kellerräume durch-
geführt. Vorhandene Risse an Außenwänden, wurden nach entsprechender
Vorbehandlung mit dauerelastischer Einkomponentenfugenmasse banv. Zwei-
komponentenepoxydhaz abgedichtet. Nach Abschluß der Arbeiten wurden er
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neut Kontrollmessungen durchgeführt. Da jedoch im Bereich der Altablagerung
auch weiterhin Setzungen und damit Risse entstehen, handelt es sich bei den

Abdichtungsarbeiten nur um temporäre Maßnahmen, die in regelmäßigen Ab-
ständen wiederholt werden müssen.

Zur Gefährdungsabschätzung eines möglichen Kontaktes von Menschen mit

Mül! bei Gartenärbeiten wurden auf der Altablagerungsfläche etwa 140 Sondie-

rungen bis in eine Tiefe von ca. 2 m unter GOK niedergebracht. Die Ergebnisse

zeigften, daß eine im Durchschnitt 0,7 m mächtige Auffüllung (Mutterboden, dar-
untär Sande mit Bauschutt) über dem Hausmüll vorhanden ist. Die geringste

Mächtigkeit wurde an einer Stelle mit 0,4 m gemessen.

Zur Ermitgung möglicher Gefährdungen durch Verzehr von Anbauprodukten
aus den Gärten sowie durch den direkten Kontakt wurde der Oberboden auf

Belastungen durch Schwermetatle, polycyclische aromatische Kohlenwasserstof-
fe (pAK) sowie polychlorierte Biphenyle (PCB) untersucht. Dabei lagen die

Schwermetallgehälte unterhalb der Grenarerte der Klärschlammverordnung [4],
die PCB-Wertä waren nicht erhÖht und die PAK-Werte lagen mit 0,5 - 2,6 mg/kg

TS im Durchschnitt unter dem Tolerananvert von 2 mg/kg (BW ll-Wert) t7].

Die Untersuchungen erbrachten somit hinsichtlich der Oberbodenqualität keine

akuten Gefahren für die Wohnbevölkerung. Aufgrund der teilweise geringen

Mächtigkeit des Oberbodens wurde jedoch empfohlen, sicherheitshalber auf den

Vezehi von Anbauprodukten der Gärten zu verzichten und Grabungsarbeiten
zu vermeiden.

Eine überprufung des lnhalts der Altablagerung wurde von den FachbehÖrden

als nicht notwendig eingeschätzt. Sie wurde aber auf Drängen der Anwohner

dennoch durchgeführt ünd erbrachte Schadstoffgehalte, wie sie typisch für
Hausmüll sind.

Da alle Häuser an eine zentrale Wasserversorgung angeschlossen sind, war für
die Trinkwasserversorgung keine akute Gefahrensituation gegeben. Trotzdem

wurde die Beschaffenh-eit des anstehenden Grundwassers ermittelt. Bei einer in

der Altablagerung befindlichen Meßstelle wurde eine deutliche Beeinflussung

des Grundwasseis durch organische Stoffe, Bor und AOX festgestellt. Die

areite Meßstelle am Rand derAltablagerung wies keine Auffälligkeiten auf.

Zur Abschätzung der gesundheitlichen Risiken wurden an 46 Personen, die sich

täglich etwa 1S-ie Stünden auf der Altablagerung aufhielten, Blutproben unter-

suiht. Eine erhöhte Belastung ließ sich daraus nicht ableiten.

Eine eingehende Erkundung der Situation ergab, daß eine direkte Exposition

und somit eine akute Gesundheitsgefährdung der Anwohner der Altablagerung

durch die in tiefen Bodenschichten üorhandenen Schadstoffe (2.8. Schwermetal-

le, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe sowie mineralÖlartige Verun-

reinigungen) nicht besteht.
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Ein Problem stellen jedoch die vorhandenen und sich immer noch bildenden De-
poniegase dar. Um die Bewohnbarkeit der Gebäude zu erhalten, wurde ein Kon-
zeplzur Entgasung der Ablagerung erstellt, welches 1993 auf knapp der Hälfte
des zu entgasenden Geländes realisiert wurde. Hiezu wurden 37 vertikale Ga-
sentnahmestellen und 65 Gasmeßstellen errichtet. Das abgesaugte Gas wird
über Sammelstationen zu einer Verdichterstation mit anschließender Hochtem-
peraturverbrennung geführt.

Daß alte Unterlagen nicht immer verläßlich sind, zeigte sich daran, daß bei einer
Vielzahl von Erkundungsbohrungen mineralischer Boden gefunden wurde, in
denen nach den vorhandenen Unterlagen Müll hätte vorliegen müssen.

Erkenntnisse

Die kosten- und zeitintensiven Aufwendungen für die nachträglichen Untersu-
chungen und Sanierungen hätten zu einem großen Teil gespart werden können,
\,venn vor Beginn der planerischen Überlegungen zur Bebauung dieser Deponie
die Situation sorgfältig erkundet und daraus die erforderlichen Schutz- und Ab-
wehrmaßnahmen entwickelt worden wären.

Analog zu einem Urtei! des BGH vom 26.01.89 zu einem anderen Schadensfall
ist folgendes abzuleiten [5]:

1.) Die Kommune hat die nachteiligen Auswirkungen der Mülldeponie für die
bauliche Nutzung nicht benicksichtigt.

2.» Den Bauherrn wurde die lnformation, daß hier eine Altablagerung vorliegt,
vorenthalten.

3.) Es hätte von vornherein ein Sachverständigengutachten eingeholt werden
müssen, das gezielt das Gefährdungspotential der Hausmülldeponie er-
faßt. Damit hätten kosten- und zeitintensive Aufirendungen für nachträgli-
che Sanierungen gespart werden können. Das Ergebnis einer vorherigen
Untersuchung hätte sein müssen: keine Wohnbebauung auf diesem
Standort ohne Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen.

6.3 Geweöliche Nutzung auf einer Altablagerung

Ausgangssituation

Die Deponie liegt in einer Talaue. Die Grundfläche beträgt ca. 40.000 m2, das
Volumen ca. 100.000 mt. Das Gebiet wurde bis zum Beginn der Ablagerung im
Jahre 1954 vollständig landwirtschaftlich genutä. Anfang der 70er Jahre bis zur
Schließung der Deponie im Jahre 1974 eneichte die Abfallablagerung ihren Hö-
hepunkt. Nach der offiziellen Schließung im Jahr 1974 wurde Erdaushub und
Bauschutt zur Einebnung der Oberfläche abgelagert.

HLfU und LfU BW: Handbuch Altablagerungen ln der Flächennutzung 42



6. Fallbeispiele

Ein übenriegender Teil der Deponie wird heute als Gewerbegebiet genutzt. lm
mittleren Bereich befindet sich eine vom Landkeis betriebene Müllumladesta-
tion.

Die historische Recherche ergab Hinweise auf die Ablagerung folgender Stoffe:

Hausmü!l

- Erdaushub, Bauschutt,

- Aluminiumfluorid
- flußsäurehaltiger Schlamm

- Tapetenschlamm, Leimdruckfarben

- Ölruckstände, ölhaltige Schlämme

- Schwermetallhydroxid
Farbschlämme

- Sägemeh!

- Verpackungsmaterial
- Tankstellenreste (Ölkanister, Ölbüchsen, Lappen)

- Klz-Karosserien
- Knochenreste

Klärschlämme
Rückstände aus Fett und Benzinabscheidern

Die maximale Schütthöhe beträgt ca. 12 m. Der Schichtaufbau des Untergrun-

des wird folgendermaßen beschrieben: Unter einer wechselnd etwa 0,3 m - 2 m
mächtigen Äuelehmschicht folgen die Kiese und Sande des Lahntals, bis etwa

25 m äacntig werdend, mit vereinzelten Ton-/Lehmeinlagerungen, als Poren-
grundwasserleiter, darunter folgt Mittlerer Buntsandstein oder stärker toniger

Ünterer Buntsandstein der Trias als Kluftgrundwasserleiter, wobei diese beiden

Einheiten in unmittelbarem hydraulischem Kontakt stehen. Die Deponie liegt in
der Schutzzone lll eines Wassenrerks.

Auf der Deponie brannte es des öfteren. Durch das Verfüllen von Entwässe-

rungsgräben mit Abfall kam es zu Vernässungen auf benachbarten, noch nicht

aufgefü I lten, landwirtschaftl ich genutzten F lächen.

lm Jahre 1966 begannen die ersten Hochbaumaßnahmen im südlichen
(ältesten) Teil der DePonie.

Die hier errichteten Gebäude zeigten in der Folgezeit z.T. erhebliche, durch un-

terschiedliches Setzungsverhalten hervorgerufene Schäden (Setzungsrisse).
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Gefährdungen, Schäden und Abwehrmaßnahmen

Die schließlich durchgeführten Untersuchungen umfaßten 72 Rammsondierun-
gen und deren Ausbau zu Langzeit- bznr. Kurzzeitbodenluftmeßstellen mit Un-
tersuchung der Bodenluft in drei Meßkampagnen. lm Rahmen einer örtlichen
Begutachtung der Deponie wurden die Stellen der Untersuchung der Luft in Ge-
bäuden und Kanälen festgelegt. Es wurden neun Grundwassermeßstellen abge-
teuft und 38 Grundwasserproben aus Grundwassermeßstellen und zwei Ent-
nahmebrunnen in arei Meßkampagnen untersucht.

lnnenraummessungen ergaben in einem Bodenriß in einem Fall bis zu 55 Vol.-%
und in einem anderen Fall bis 13,5 Vol.-% Methan. Wenige Zentimeter über den
Rissen haben sich die CHr-Gehalte jedoch so weit verdünnt, daß keine Explosi-
onsgefahr bestand. Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)
wurden nur in geringen Konzentrationen nachgewiesen. Ansonsten wurden nur
Gehalte unterhalb der Nachweisgrenze festgestellt. ln Abwasserleitungen wur-
den bis 2,4 \lol.-o/o Methan gemessen. ln der Bodenluft des Untergrundes wur-
den allerdings teilweise 70 Vol.-% Methan gemessen. Es konnte ein Hauptaus-
gasungsbereich von weniger stark belasteten Bereichen abgegrenzt werden.

Auffällige Veränderungen des Grundwassers wurden durch eine Aufsalzung von
219 pS/cm aul 972 pS/cm sowie durch einen Gehalt von 15 pg/l aromatischer
Amine charakterisiert.

lm Rahmen der Sanierungsuntersuchung wurden weitere 12 Bohrungen (8 Gas-
kollektoren plus 4 Sickenrassermeßstellen) abgeteuft und einige Baggerschürfe
angelegt sowie an den Gaskollektoren mehnrvöchige Entgasungsversuche
durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigten insgesamt die orientierenden Untersu-
chungen und führten zu folgender Bewertung.

Die Altablagerung besitzt ein hohes Schadstoffpotential (teilweise Sonder-
müll).

Basis- und Oberflächenabdichtung entsprechen nicht dem Stand der Technik.

- Das abströmende Grundwasser wird i.w. durch Salze und aromatische Amine
verunreinigt.

Die hohen Methangehalte des Deponiegases gefährden die bauliche Nut-
zung.
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Es wurden daraufhin folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

- weitgehende Versiegelung der Deponieoberfläche zur Vermeidung der Sik-
kenrasseremission in das Grundwasser,

- aktive Entgasung der Deponie durch 30 Gasbrunnen mit Biofilterbehandlung
des abgepumpten Gases,

- weitere übenrachung von Wasser und Bodenluft an ausgewählten Meßste!-
len,

- Bei Ausweitung der Bebauung sind weitere Maßnahmen zur Entgasung des

Untergrunds erforderlich,

- Bei Bauwerksgründungen muß dem Setzungsverhalten des Untergrunds
Rechnung getragen werden,

- Bei einer Ausweitung der baulichen Nutzung sollen im Hinblick auf die Si-

chersteltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse Bodenuntersuchungen
durchgeführt werden

- in gasgefährdeten Räumen ist für ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen,
gegebenenfalls sind (außerdem) Gaswarngeräte zu installieren,

- Wände und Fußböden in Kellern sind regelmäßig auf Risse zu prufen und
gegebenenfal ls abzudichten,

- Besitzer beziehungsweise Eigentümer sind verpflichtet, alle wesentlichen An-
derungen an der Bausubstanz und der Nutzung sowie einen Wechsel der Ei-
gentumsverhältnisse dem für Bauaufsicht und Umwelt zuständigen Amt mitzu-

teilen,

- das setzungsverhalten des untergrunds ist zu beobachten,

- Die Betreiber von Gaswarngeräten werden verpflichtet, für eine regelmäßige
Prüfung und Wartung der Geräte zu sorgen.

Die Behörde informiert die Grundstückseigentümer und Anwohner fallweise über
wichtige Ergebnisse der regelmäßigen Übenrvachungen und den Erfolg von Sa-

nierungsmaßnahmen.

Erkenntnisse

Der Standort wurde pg einer systematischen gewerblichen Nutzung vollständig

untersucht. Damit kohnten in das Nutzungskonzept von vornherein Maßnahmen

zur Schadensabwehr und Minimierung von Emissionen eingeplant werden.
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6.4 Städtebauliche Nutzungaufeinerlndustrieabfallablagerung

lm Rahmen der planerischen Vorbereitung und Untersuchung des Baugrunds für
den Bau einer Konzerthalle wurde 1987 eine Altablagerung mit vorwiegend be-
trieblichen Abfällen einer ehemaligen Farbenfabrik entdeckt.

Die Ablagerung reichte bis in eine Tiefe von ca. 1 m oberhalb des höchsten
Grundwasserspiegels. Da trotz des hohen Schadstoffpotentials keine unmittel-
bare Grundwasserkontamination festgestellt wurde, erfolgte lediglich im Bereich
von Bohrpfählen ein Teilaushub des verunreinigten Bodens. Die ermittelten
Schadstoffbelastungen ließen die Ablagerung des Aushubmaterials auf einer
Hausmülldeponie zu. Während des Teilaushubs wurde die Beschaffenheit des
Grundwassers im Abstrom regelmäßig periodisch übenrvacht. Abschließend wur-
de die Altablagerung zum Schutz des Grundwassers vor niederschlagsbeding-
ten Auswaschungen von wasserlöslichen Schadstoffen mit einer Oberflächen-
abdichtung versehen, soweit diese Funktion nicht schon durch die Überbauung
gegeben war.

Als Resümee kann festgestellt werden, daß trotz des Vorliegens einer Altabla-
gerung das Gelände einer ehemaligen Altablagerung nach sachgerechter Er-
kundung und Durchführung der nötigen Sicherungsmaßnahmen einer hochwer-
tigen baulichen Nutzung zugeführt werden konnte. Die erforderlichen Siche-
rungsmaßnahmen konnten kostengünstig im Zusammenhang mit der Baumaß-
nahme durchgeführt werden

6.5 Koordinierte Wohnraumnutzung Bauschuttdeponie

Voruntersuchung

lm Bereich einer ehemaligen Tongrube wurden mehrere zusammenhängende
Grundstücksareale für eine Nutzung als Wohnbebauung untersucht. Die Stand-
ortfläche beträgt insgesamt 70.000 m2 mit Einlagerung von 570.000 mr Bau-
schutt vonriegend aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zwei von vier Arealen
enriesen sich aufgrund ihrer Auffüllhöhe und relevanten Deponiegasproduktion
als prinzipiell ungeeignet für die Gründung von Wohnhäusern. Sie wurden daher
nicht weiter untersucht.
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6. Fallbeispiele

Das dritte Areal mit einer Grundfläche von 24.OOO m2 wurde als möglichenreise
geeignet für bauliche Nutzungen angesehen und weiter erkundet.

Die Konzentration von Kohlendioxid in der Bodenluft ist in Bild 10 dargestellt.
Weiterhin wurden im Untergrund für die Schwermetalle Arsen, Blei, Cadmium,
sowie für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Phenole
teilweise Überschreitungen der "Prüfwerte Mensch" gemäß VwV
,,Orientierungswerte" t12l festgestellt. Durchgeführte Eluat-Untersuchungen er-
gaben keine erhöhten Schadstoffgehalte.

Die Grundwasseroberfläche liegt tiefer als 5 m unter Gelände. Niederschlags-
wasser dringt derzeit ungehindert in die Ablagerungsfläche ein und wird offen-
sichtlich an der Sohle des ehemaligen Tonabbaues nach Norden durch natürli-
ches Gefälle in unzusammenhängenden Gerinnen abgeleitet. Wesentliche Be-
lastungen des Sickeruassers waren lediglich durch Sulfate aus Bauschuttabla-
gerungen zu beobachten. Belastungen durch Schwermetalle und organische
Verunreinigungen sind so geringfugig, daß sie keine Maßnahmen erfordern. Der
westlich angrenzende Ablagerungsbereich 1 wird durch einen nicht abgebauten
natürlich anstehenden Tonsockel wirkungsvoll abgetrennt.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse konnten drei Nutzungsareale definiert
werden.

Bereich 2 ist entsprechend den vorliegenden Untersuchungen ausschließlich
mit Bauschutt verfüllt worden. Die Prüfwerte M2 nach VwV ,,Orien-
tierungswerte'[12] werden nicht überschritten. Schädliche Eluatemissionen fin-
den nicht statt. Deponiegas wird nicht in nennenswertem Umfang produziert, so
daß keine Gefährdung oder Beeinträchtigung künftiger Anwohner zu enrarten
ist. Aufgrund dieses Befunds wird der Bereich A als geeignet für eine Wohnbe-
bauung angesehen. Dies schließt die Errichtung von Wohnbebauung und Gär-
ten mit ein. Die Fläche dieses Bereiches umfaßt ca. 11.000 m2.

Für die Nutzung des Bereiches 2 für Wohnbebauung wurde wegen der fehlen-
den Deckschicht qefordert, eine 1 m mächtige künstliche Deckschicht mit kf-
Werten kleiner 10'' m/s aufzubringen. Diese Deckschicht darf durch die Bebau-
ung in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.
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Die im Bereich 3 festgestellten Belastungen erstrecken sich auf den Tiefenbe-
reich arischen 0,5 und 1,5 m über eine Fläche von 270 m2. Die Gehalte von
Kohlendioxid in der Bodenluft waren unterschiedlich auf einer Fläche von ca.

3.200 m2 verteilt.

Nach vollständigem Aushub der oberflächennah anstehenden mit Kohle und
Teerresten versetzten Ablagerungen ist eine eingeschränkte bauliche Nutzung
in diesem Areal möglich. Die Nutzungseinschränkungen müssen so lange erhal-
ten bleiben, bis areifelsfrei durch weitere Boden- und Bodenluftuntersuchungen
festgestellt wird, daß keine Gefährdung besteht. Gegebenenfalls sind besondere
Schutzmaßnahmen erforderlich.

Sollte eine Nutzung, wie z.B. Wohnbebauung, nicht erfolgen, könnte der Bereich

für Freizeit- und Sportanlagen, technischen Gebäuden oder Parks genutzt wer-
den.

tm Bereich 4 sowie den nördlich angrenzenden Flächen sind diffuse Verteilun-
gen von im wesentlichen Asche und Kohlen aus dem Hausbrand auf ca. 9.000

m" Flache nachweisbar. Weiterhin erfolgte hier keine Verdichtung des Untersu-
chungsrasters.

Zudem wurden im Bereich 4 bis in Tiefen von mindestens ca. 3,0 m erhebliche

COz-Gehalte von über 20 % nachgewiesen, die über Luftdruckschwankungen
vertikal aufsteigen können. Da hier die Auffüllungen bis ca. I m Tiefe reichen,

erscheint ein vollstandiger Aushub nicht sinnvoll. Es wurde deshalb vorgeschla-
gen, den genannten Bereich aus der unmittelbaren Bebauungsplanung auszu-

ltieAern und statt dessen hier eingeschränkte Flächennutzungen wie Garagen,

Verkehrsflächen, technische Anlagen oder ähnliches einzuplanen.
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6. Fallbeispiele

Erkenntnisse:

Durch die detaillierten Untersuchungen ist ein differenziertes Planungskonzept
für die Wohnbebauung einer ehemaligen Bauschuttdeponie möglich. Auf Grund
der Untersuchungsergebnisse sind städtebauliche Planungen mit Ausweisung
von Wohnbauflächen sowie Parkplätze, Verkehrswege und Grünflächen sinnvoll
miteinand er zu kombinieren ohne Beeinträchtigungen der Folgenutzungen.

6.6 Bürogebäude auf einerschadstoffbelasteten Bauschuttdeponie

Situation

Ein ehemals als Kiesgrube genutztes Grundstück war unmittelbqr nach dem 2.

Weltkrieg mit Brand- ünd Bauwerksschutt verfüllt worden. 199p söllte darauf ein

S-geschössiges Venrvattungsgebäude mit Tiefgarage erstellt werden. Die Er-

ge-bnisse dei Baugrunduntersuchung ließen eine Bohrpfahlgründung a,veckmä-

öig erscheinen. Chemisch-physikalische Bodenuntersuchungen ergaben, daß

arifallendes Aushubmaterial größtenteils als "praktisch unbelastet" gelten kann.

Ebenfalls wurde ermittelt, daß Deponiegas oder Bauwerkskorrosionen hier keine

Gefährdungen darstel len.

Sanierungsmaßnahmen

Die baubegleitenden Untersuchungen ergaben, daß der Bodenaushub verein-

zelt mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) und polycyclischen Kohlenwas-

serstoffen (PAK) belastet war. Solche Bereiche mußten auf einer Hausmüllde-

ponie entsorgt werden. Der restliche, praktisch unbelastete Aushub konnte zum

Bau eines Lärmschutanvalls venrendet werden.

Die Altablagerung wurde bis zur Höhe der Kellersohle aul 4 m unter Geländeni-

veau vollständig äusgeräumt. Das bis zu einer Tiefe von ca. 7 m unter Gelände

befindliche restliche Ablagerungsmaterial konnte an Ort und Stelle verbleiben,

da umfangreiche Grundwässeruntersuchungen auf dem Baugelände und in der

Umgebun! gezeigt hatten, daß keine Mobilisierung der Schadstoffe eingetreten

*"rl lnfolöiOes hohen Flurabstandes von 10 m war eine Kontamination des

tieferen Giundwassers auch in der Folgezeit nicht zu enrvarten.
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Der schematische Schnitt in Bild 12 zeigl die konstruktiv ergriffenen Maßnahmen
bei der Erstellung des Bürogebäudes.

oosdichte
6odenplotte

GW- Bcobochtungspeg.l

Plohlgrlindung

Bild 12: Schnltt durch das auf der schadstoffbelasteten Bauschuttdepo-
nle enstellte Bürogebäude ohne Gasvorkommon
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6. Fallbeispiele

6.7 Gerätehalleauf,,Erdaushubdeponie"

Ausgangssituation

Eine Kiesgrube wurde ailschen 1969 und 1979 mit Bauschutt, Bodenaushub,
Hausmüll und Sperrmüll verfü|lt. Die Oberfläche beträgt ca. 34.000 m'. Das Ge-
lände wurde nach Abdeckung mit 60 cm kultivierfähigen Böden als landwirt-
schaftliche Nutzfläche venrendet. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung wur-
de auf einem Teil des Geländes die Errichtung einer Gerätehalle beantragt und

später errichtet. Von der Baubehörde wurden folgende Untersuchungen ba,v.

Beprobungen angeordnet:

Untersuchung von alei Grundwassermeßstellen im Abstrom der Altablage-
rung.

- Fünf Bodenluftuntersuchungen im Bereich der geplanten Gerätehalle mit Un-
tersuchung auf aromatische Kohlenwasserstoffe, leichtflüchtige chlorierte
Kohlenwasserstoffe und Deponiegase (Bohrtiefen bis zur Sohle der Ablage-
rung).

Ergebnisse

Die Grundwasseruntersuchungen im Unterstrom zeigten erhöhte Werte für CSB

und AOX.

Die Bohrungen für die Bodenluftuntersuchungen wurden als Raumkernsondie-
rungen (36 mm) bis 2 m unter Geländeoberkante niedergebracht. An allen Son-

dierungen wurde eine Auffüllung aus Schluff mit Feinsandanteilen, durchsetzt
mit Baüschutt, angetroffen. Hausmüll wurde nicht angetroffen.

Die Bodenluftuntersuchung ergab

BTX-Aromaten: Hintergrundbelastung bis 650 pg/m3

leichtflüchtige chlorierte
Kohlenwasserstoffe:

Deponiegase:

Hintergrundbelastung bis 4.800 pg/m3

erhöhte Gehalte an Methan und Kohlenstoffdioxid
bei niedrigen Sauerstoffgehalten. Der hÖchste CHr
Wert betrug 12,5 Vol.-% bei 0,6 Vol.-% Oz.
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Bewertung

Methan-Gehalte von 10 % bei niedrigen Oz-Konzentrationen belegen biologi-
sche Zersetzungen. ln den Bauschnttanteilen wurden Holzanteile gefunden. Be-
reiche unter 2 m wurden nicht untersucht. Auf potentielle Abfalleinlagerungen
weisen auch die erhöhten Gehalte leichtflüchtiger chlorierter Kohlenwasserstoffe
hin.

Der Errichtung der offenen Halle (Grundfläche 140 m2) wurde mit folgenden Auf-
lagen zugestimmt:

- Ausführung als offene Gerätehalle auf Einzelfundamenten

- Abgabe einer Verpflichtungserklärung durch den Bauherren, daß die Halle
entfernt wird, wenn sie eine evtl. später erforderlich werdende Sanierung be-
hindern sollte.

Erkenntnisse

Mit der Errichtung der offenen Gerätehalle wurde eine verhältnismäßig unsen-
sible Nutzung erreicht, die ohne zusätzliche Sanierungs- oder Sicherungsmaß-
nahmen möglich ist. Eine Entscheidung über die Notwendigkeit altlastenbeding-
ter Maßnahmen wurde mit der baulichen Maßnahme nicht getroffen bzw. ver-
bunden.

6.8 Bauhof und Parkplatz auf kommunaler Deponie

Ausgangssituation

Eine im Zuge der Baustoffgewinnung entstandene Grube (Sand, Lehm, Ton)
wurde bis 1985 mit Bauschutt, Bodenaushub, Hausmull, Sonderabfal!, haus-
müllähnlichen Gewerbeabfällen, Verpackungsmaterial, Sperrmüll und Grünabfäl-
len verfüllt. Der Deponiekörper ist bis 20 m mächtig und bereichsweise um 10 m
über Gelände aufgehöht. Die Oberfläche betragt 34.000 m2, das Votumen
400.000 m3.

Nutzung

Die Altablagerung wird im nicht aufgehöhten Teilbereich als städtischer Bauhof
genutzt. Diese Fläche ist durch Überbauung und Oberflächenbefestigung ver-
siegelt. Eine Gasdrainage erfolgt nicht. Nun besteht die Absicht, durch entspre-
chende bauliche Vorkehrungen eine weitere Teilfläche der Ablagerung als Ab-
stellfläche für abgeschleppte Fahrzeuge sowie als Materiallagerf!äche vorzube-
reiten und zu nutzen.
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Die verbleibende Deponieoberfläche (etwa 1/3 der Gesamtfläche) soll in einem

weiteren Bauabschnitt eine Oberf!ächenabdichtung erhalten.

Gefäh rd u n gsabschätzu n g

An der Altablagerung wurden ab 1980 altlastentechnische Untersuchungen vor-
genommen. Dänach weist das Grundwasser im Abstrom u.a. Maximalwerte für
AOX = 0,3 mg/!, CSB = 117 mg/|, NHa = 27 mgll und einen Phenolindex von 0,42

mg/l auf.

lm zeitlichen Verlauf ist eine Verschlechterung der GW-Beschaffenheit bei DOC,

AOX und Arsen festzustelten. Die Deponiegasuntersuchungen zeigten Örtliche

Maximalwerte von 27 Vol.-o/o CHr und 20Vol.-o/o COz. Verschiedentlich waren als

§priänitoffe LCI(A/ nachweisbar, Dichlordifluormethan bis 45 mg/m3.

Aufgrund fehlender Abdichtung der Deponie an der Basis, den Wänden und der

OOärflacne durchströmt Oberflächen- und Schichtwasser den DeponiekÖrper.

Bohraufschlüsse belegen, daß Abfälle teilweise unmittelbar auf durchlässigen

Schichten der Grubensohle lagern. Trotz gewisser Vorbelastung des anstrÖ-

menden Grundwassers verursacht die Deponie eine deutlich erkennbare

G rundwasserverschmutzung.

Die gemessenen CHr- und COz-Werte zeigen, daß im DeponiekÖrper Umset-

zungsprozesse ablaufen. Ferner treten LCI$/ in der Bodenluft auf. Eine Ge-

fährdung von Anlagen auf der Deponie ist deshalb vorhanden.

Realisierung der Folgenutzung

Für eine Realisierung der Nutzung wurde eine Planung aufgestellt, die folgen-

den Punkten Rechnung trägt.

- Die gesamte Altablagerung erhält eine Oberflächenabdichtung und eine

Gasfässung. Anfallendes Gas wird über einen Flächenfilter mit Gaskollekto-

ren passiv-abgeleitet und in Kompostfiltern behandelt. Die bauliche Gestal-

tung erfolgt in Anlehnung an die TA-Siedlungsabfall.

Die neu anzulegende Parkfläche erhält eine Asphaltoberflächenabdich-
tung/Fahrbahnbefästigung mit mehrschichtigem Aufbau., Wegen fehlender

Basisabdichtung Oer öepänie wird DurchläsJigkeit 1 ' 1O'10 m/s vertangt. Die

Gleichwertigkeif im Sinne der TA Siedlungsabfall ist nachzuweisen.

- Der verbteibende Deponiebereich erhält eine mineralische Abdichtung. So-

weit weitere Bodenluituntersuchungen die Notwendigkeit ergeben, wird die
passivere Entgasung durch aktive Entgasung ergänzt.
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6. Fallbeispiele

Die Entgasung des Untergrundes des bereits vorhandenen Bauhofes ist si-
cherzustellen und in das neue Gasfassungssystem zu integrieren.

- Alle Teile der Deponie (Bauhof, neuer Parkplatz, restlicher Deponiebereich)
erhalten integriertes Oberflächenwasserfassungssystem

Bei der baulichen Ausgestaltung sind den Übergängen abgedichtete Deponie/
P arkplalzlvorhandener Bauhof besondere Aufmerksamkeit zu wi d men.

Nach Fertigstellung ist ein Meßprogramm durchzuführen (visuelle Prüfung,
Gasanalysen für Permanentgase, CK\ /, BTX, FID-Prüfung). Die zeitlichen
Abstände betragen 3 Monate, 6 Monate bzw. ein Jahr.

Erkenntnisse

Mit der Ausweitung der Nutzung wird eine Sanierung der bisherigen Nutzung
und eine Sicherung der Deponie verbunden. Die nutzungsbedingten Teile der
Anlage (Parkplatz) kommen mit passiven Sicherungsmaßnahmen aus. lnsge-
samt wird der Prozeß der Sicherung der Deponie durch die Ausweitung der Nut-
zung vorangebracht. Die Nutzung als Parkplatz ist als unsensible Nutzung zu
bewerten.
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7 Zusammenfassung

Altablagerungen beeinträchtigen als Hinterlassenschaft unsachgemäßer Abfall-
beseitigung die Umwelt. Werden Altablagerungen im Rahmen des Wachstums
von lndustrie-, Gewerbe- oder Siedlungsgebieten in die Flächennutzung einge-
bunden, sind besondere Maßnahmen zur Bewältigung von Zielkonflikten erfor-
derlich.

lm Grundsatz ist festzustellen, daß (Alt-)Ablagerungen der Ablagerung von Ab-
fällen gewidmet sind. Dementsprechend sehen untergesetzliche Regelungen der
Ländei vor, daß (zumindest) bauliche Nutzungen auf Ausnahmen zu begrenzen

sind bzw. besonderer Maßnahmen bzvtr. Vorkehrungen bedürfen.

Raumplanerisches Ziel sollte die langfristig sichere, bedarfs- und sachgerechte
Nutzung der Altablagerungen und ihrer Umgebung sein.

Altablagerungen sind zunächst einmal hinsichtlich ihres altlastenrelevanten Zu-

stande§ zu untersuchen und zu bewerten. Sollen Altablagerungen einer zusälz'
lichen Nutzung zugeführt werden, sind dazu enreiterte Untersuchungen not-

wendig und die erforderlichen Maßnahmen zu planen und durchzuführen.

Nutzungen von Altablagerungen sollen in jedem Fall angepaßte Nutzungen sein.

!m einzelnen bedeutet daß:

o Die Nutzung darf die Altlastensanierung und ggf. erforderliche Übenrvachung

nicht behindern.

o Weniger anspruchsvolle Nutzungen sind zweckmäßiger als sensible Nutzun-

gen.

o Wohnnutzung sollte nur in Ausnahmefällen stattfinden.

o Die Nutzung muß, beginnend mit dem Konzept, Befindlichkeit und Akzeptanz

der Öffentl ichkeit berücksichtigen.

Bauherren und Planer müssen sich darüber im Klaren sein, daß Altablagerun-
gen sich in wesentlichen charakteristischen Eigenschaften von denen eines

,--normalen Baugrundes" unterscheiden. Abhängig von der Zusammensetzung

äes Abfalls (ErJaushub, Bauschutt, diverse Abfallarten einschließlich von Gemi-

schen) sind Emissionen, Setzungen, chemische Untergrundeigenschaften bis zu

Exploiionen zu besorgen. ln der Mehrzahl treten diese Probleme langzeitlich

auf.

Erforderliche technische Vorkehrungen sollten so ausgelegt sein, daß

- sie auf Dauer wirken,

- der Betrieb wartungsarm und sicher ablaufen kann'
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7. Zusammenfassung

Wesentliche Vorkehrungen in baulicher und betrieblicher Hinsicht sind bei einer
Vielzahl von Deponien den Ausgasungsvorgängen wegen der schwenrviegenden
Folgen wie Brand/Explosion, Erstickung, Vergiftung, Geruchsbelästigung und
Schädigung von Flora und Fauna zu widmen. Für Bauwerke sind chemische und
physikalische Angriffe und Schäden infolge unterschiedlicher Setzungen vielfa-
che Probleme, deren ungenügende bauliche Berücksichtigung Betriebsunfähig-
keit (Risse, abgerissene Leitungen usw.) und erhebliche Folgekosten bedeuten.

Für die Erstellung und den Betrieb baulicher Anlagen sind zahlreiche Regelun-
gen der Sicherheitstechnik, des Bau- und Planungsrechts, des Wasser-, Abfall-
und Altlastenrechts sowie besondere Auflagen unvermeidbar und sorgfältig zu
beachten. ln der Regel sind bei Bau und Betrieb Kontrolluntersuchungen sowie
Gebote und Verbote zu beachten, die nach Art und Maß bei Vorhaben im un-
kontaminierten Bereich nicht erforderlich sind (sicherheitstechnische Übenra-
chung des Bauvorgangs, Boden und Abfalluntersuchungen, dauerhafter Betrieb
von Grundwasser- und Bodenluftmeßstellen sowie Raumluftübenryachungen).
Das gilt auch für nachträgliche Nutzungseinschränkungen und zusätzliche bauli-
che und betriebliche Vorkehrungen.

An bautechnischen Maßnahmen, die altablagerungsbedingte Nachteile eines
Planungsgebietes ausgleichen können, kommen Verbesserungen der Tragfä-
higkeit des,,Baugrundes', Bodenaustausch, Oberflächenbefestigung und Ab-
dichtungen gegen Gasemissionen (Gasfassung und Gasableitung erforderlich!)
infrage. Bei Bauwerken sind Maßnahmen gegen Gaseintritt und Korrosion sowie
gegen Setzungen vordringlich.

Eine Entscheidung zur Nutzung einer Altablagerung sollte nur nach sorgfältiger
Abwägung getroffen werden. Planung und Ausführung setzen eine Zusammen-
arbeit zwischen den beteiligten Fachleuten unter rechtzeitiger Beteiligung von
Altlastensachverständigen und Betroffenen voraus. Das sorgfältige Studium
vergleichbarer Lösungen kann einen Beitrag zu angepaßten Problembewälti-
gungen liefern. Die verfügbaren technischen Möglichkeiten sollten nicht beden-
kenlos eingesetzt werden. Lösungen sind eher bei anspruchslosen Nutzungen
zu suchen.
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Bodenlebeuresen 11

Bodenumlagerung 27

Bohrpfahlgründung 26; 51

Brände 7; 9; '10

-D-
Deckschichten 26

Deponiegas 3; 9; 10; 11; 17; 18; 23; 27; 28; 29;
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